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Gericht Dokumenttyp @ L
OGH Rechtssatz

Rechtssatznummer

RS0121433

Geschaftszahl

70b78/06f; 40b221/06p; 10b81/09¢g

Entscheidungsdatum
11.10.2006

Norm

ABGB 81096 E
ABGB 81109

KSchG 86 Absl Z11

Rechtssatz

Bei Mietvertragsformularen mit einem Hausverwaltungsunternehmen sind Klauseln nicht zuldssig, die durch Tatsachenbestatigungen die

den Vermieter treffende Beweislast dem Mieter aufblrden. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Mieter bestéatigt, mit dem Zustand
einverstanden zu sein und damit das Zinsminderungsrecht nicht besteht oder wenn die beanstandete Klausel eine Bestatigung Uber den
Zustand des Mietgegenstandes im Zeitpunkt der Ubernahme darstellt. Ebenso liegt eine Tatsachenbestétigung zu Lasten des Konsumenten

vor, wenn er bestatigt, dass die Vertragspunkte zur Kenntnis genommen und einzeln erdrtert wurden und er mit ihnen allen einverstanden war.

Entscheidungstexte
o 7 Ob 78/06f

Entscheidungstext OGH 11.10.2006 7 Ob 78/06f
o 4 Ob 221/06p

Entscheidungstext OGH 20.03.2007 4 Ob 221/06p
Ahnlich; Beisatz: Hier: Unzulassige Tatsachenbestatigungen in AGB fiir Ankauf- und Barkredite (Klauseln 25, 27, 28, 34 und 40). (T1)

o 1 Ob 81/09g

Entscheidungstext OGH 17.11.2009 1 Ob 81/09g
Vgl auch; Beisatz: Hier: ,Tatsachenbestatigung" daruber, dass der Kunde (eigens) uUber die einschlagige Rechtslage belehrt worden ist. (T2)

Zuletzt aktualisiert am
23.02.2010

Dokumentnummer
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Geschaftszahl
70b78/06f

Entscheidungsdatum
11.10.2006

Norm
EWG-RL 93/13/EWG - missbrauchliche Klausel in Verbrauchervertragen 31993L0013 Art7
KSchG §28

Rechtssatz

Art 7 Abs 3 der RL vom 5.4.1993 Uber missbrauchliche Klauseln in Verbrauchervertragen 93/13/EWG sieht ausdrucklich vor, dass die in Abs
2 genannten Rechtsmittel unter Beachtung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getrennt oder gemeinsam gegen mehrere
Gewerbetreibende desselben Wirtschaftssektors oder ihre Verb&nde gerichtet werden kénnten, die gleiche allgemeine Vertragsklauseln
oder ahnliche Klauseln verwenden oder deren Verwendung empfehlen. Eine Einschrankung der Passivlegitimation auf Verbande ist nicht
ersichtlich. Jedenfalls aber kdnnen nach Art 8 der Richtlinie strengere Bestimmungen, die ein hdheres Schutzniveau fur die

Verbraucher gewahrleisten, jederzeit von den Mitgliedstaaten erlassen werden.

Entscheidungstexte
o 7 Ob 78/06f

Entscheidungstext OGH 11.10.2006 7 Ob 78/06f
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Entscheidungsdatum
11.10.2006

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatsprasidentin des Obersten Gerichtshofes Dr. Huber als Vorsitzende und die
Hofrate des Obersten Gerichtshofes Hon. Prof. Dr. Danzl, Dr. Schaumdller, Dr. Hoch und Dr. Kalivoda als weitere Richter in der Rechtssache
der klagenden Partei Bundeskammer flr Arbeiter und Angestellte, 1041 Wien, Prinz Eugen StralRe 20-22, vertreten durch Dr Walter
Reichholf, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei I***** GmbH, ***** vertreten durch Doralt Seist Csoklich Rechtsanwalts-
Partnerschaft in Wien, wegen Unterlassung gemaR 88 28 f KSchG und Urteilsverdffentlichung (Gesamtstreitwert EUR 26.000), tuber die
Revisionen der klagenden Partei (Revisionsinteresse: EUR 1.333,33) und beklagten Partei (Revisionsinteresse: EUR 23.999,99) gegen das
Urteil des Oberlandesgerichtes Wien vom 12. Dezember 2005, GZ 2 R 70/05m-19, womit das Urteil des Handelsgerichtes Wien vom 10.
Janner 2005, GZ 19 Cg 84/04f-9, teilweise abgeandert wurde, zu Recht erkannt:

Spruch
Der Revision der Klagerin wird Folge gegeben.

Der Revision der Beklagten wird nicht Folge gegeben. Die Entscheidung des Berufungsgerichtes wird hinsichtlich der Klauseln 22 und
30 abgeandert, im Ubrigen aber bestatigt. Das Urteil hat daher einschlieRlich der in Rechtskraft erwachsenen Abweisung des Begehrens
hinsichtlich Klausel 35 Teil 1 und des Uber die Regionalausgabe Wien hinausgehenden Vero6ffentlichungsbegehrens mit der im
Folgenden unterstrichenen Maligabe nunmehr insgesamt zu lauten:

I. Die Beklagte ist schuldig, es im geschaftlichen Verkehr mit Verbrauchern bei Unternehmer-Verbraucher-Geschéaften in
Allgemeinen Geschéftsbedingungen, die sie den von ihr geschlossenen Vertragen zugrunde legt und/oder in hiebei
verwendeten Vertragsformbléattern die Verwendung nachstehender Klauseln, soweit sie nicht in eckige Klammer gesetzt sind,

»1. Der Mieter erklart, dass er den Mietgegenstand durch eigene Besichtigung kennt, dieser durch Plane/Beschreibungen, welche
integrierte Bestandteile des Vertrages sind, hinreichend spezifiziert ist und daher aus diesem Titel gegenuber dem Vermieter keine wie
immer gearteten Schadenersatz- oder Gewahrleistungsanspriche geltend gemacht werden kénnen.

2. [Verfugungen uber die AuRenflachen des Mietgegenstandes bedurfen der] schriftlichen [Zustimmung des Vermieters.]

3. [Der Mieter mietet das Mietobjekt fur Wohnzwecke.] Die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken ist dem Mieter untersagt.
Wird dies vom Mieter nicht eingehalten, bewirkt dies den Wegfall der Geschaftsgrundlage und berechtigt den Vermieter zur Auflosung
des Vertrages gemal Punkt X.

4. Eine Anderung des Mietzwecks bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

5. Festgestellte Mangel, die eine Nutzung der Wohnung zulassen, stehen der Ubernahme und dem Bezug des Mietgegenstandes bzw
dem Mietbeginn nicht entgegen.

6. Zusatzliche Ausstattungsarbeiten, die mit dem Gebé&ude fest verbunden sind, bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

7. Vereinbart wird, dass der Hauptmietzins auf Basis des vom Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996
(VPI 96) wertbestandig erhalten wird, wobei eine Verringerung des Hauptmietzinses ausgeschlossen wird.

8. Unter Betriebskosten sind alle jene Aufwendungen zu verstehen, die fur den ordnungsgemalRen Betrieb der Liegenschatft..... erforderlich sind
und/oder durch die Benutzung von Gemeinschaftseinrichtungen durch den Nutzer entstehen. Insbesondere, jedoch nicht ausschliel3lich,
zahlen dazu.......

9. Jedenfalls kann der Vermieter alle jene Betrage, welche ihm aus den obig genannten oder ahnlichen Titeln als Eigentimer hinsichtlich
des Bestandobjektes zur Zahlung vorgeschrieben werden, dem Mieter als Betriebskosten im Sinne dieses Vertragspunktes weiter verrechnen.

10. Der Mieter haftet dem Vermieter fur alle durch die verspatete Entgeltzahlung verursachten Kosten, sofern die Verspatung nicht eindeutig
vom Vermieter zu vertreten ist.

11. Kommt der Mieter mit Zahlungen in Verzug, kdnnen einlangende Teilzahlungen, unabhéangig von der vom Mieter vorgenommenen
Widmung, primar auf den &ltesten aushaftenden Hauptmietzins angerechnet werden.

12. Fur den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Mieter zur Bezahlung von Verzugszinsen, und zwar nach Wahl des Vermieters in
der Hohe von 5 % Zinsen Uber der Bankrate (Diskontsatz der ONB) je angefangenem Monat fiir den riickstandigen Betrag, zumindest jedoch 1,5
% pro Monat.

13. [Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt innerhalb des Hauses...., grundsatzlich nach dem Verhéltnis des Flachenausmales

der vertragsgegenstandlichen Mieteinheit zur Gesamtsumme der Flachenausmale aller nutzbaren Einheiten des Hauses.] Der Vermieter ist
ohne Zustimmung des Mieters berechtigt, bei Einzelpositionen eigene Betriebskostenschlissel zu erstellen und anzupassen, Hundertséatze fur
die Aufteilung abzuéndern und gegebenenfalls Messgerate auf Kosten des Mieters einzubauen, wenn dieses zur Erreichung einer

gerechten Kostenaufteilung zweckdienlich ist.

14. Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietvertrag ganz oder auch nur teilweise, entgeltlich
oder unentgeltlich, Dritten zu Uberlassen.

15. Unbeschadet der eingegangenen Vertragsdauer gemaf Punkt Il kann der Vermieter den Vertrag mit sofortiger Wirkung auflésen bzw
vom Vertrag zurlcktreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und zwar insbesondere wenn der Mieter:

a) mit Entgeltzahlungen in Hohe einer Monatsrate oder weniger im Ruckstand ist, eventuell eingerdumte Zahlungsstundungen nicht einhalt
oder trotz Mahnung schuldig bleibt;

b) den Mietgegenstand, dem Gemeingebrauch dienende Bereiche oder gemeinsame technische Einrichtungen vertrags- oder
widmungswidrig benitzt oder den Mietgegenstand einem Dritten unbefugt Uberlasst, den Mietgegenstand oder gemeinsame Teile der
Anteile nachteilig nutzt, wodurch sonst vermeidbare Schaden an der Haussubstanz eintreten und trotz Setzung einer mindestens 14-
tagigen Nachfrist die Zuwiderhandlung fortsetzt oder spéater wiederholt;

d) ohne Zustimmung des Vermieters bauliche Veréanderungen vornimmt;

) rechtskraftige behordliche Auflagen oder gesetzliche Bestimmungen beziiglich des Mietgegenstandes nicht erfiillt;

) den Mietgegenstand nicht dem Mietzweck entsprechend, sondern widmungswidrig verwendet.

16. Desgleichen hat der Mieter bauliche MaRnahmen, die zur Erhaltung des Hauses..... und der dazugehérenden Anlagen
oder des Mietobjektes notwendig oder zweckmalRig sind, zu dulden.

17. Der Vermieter wird bei Durchfihrung solcher Arbeiten die Belange des Mieters nach Mdéglichkeit berlicksichtigen.

18. Sollten sich bei Reparaturarbeiten Einrichtungen des Mieters als hinderlich erweisen, sind diese Uber Ersuchen

des Vermieters auf die Dauer der Arbeiten zu entfernen.

19. Fur die Dauer dieser Arbeiten ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietzins zu mindern, ein
Zuritckbehaltungsrecht auszutiben, Schadenersatz zu verlangen oder sonstige Anspriche geltend zu machen.

20. Bei zeitweiligem Ausfall von technischen Anlagen, zB von Strom- oder Wasserzufuhr bzw Leitungsgebrechen, ist der
Mieter nicht berechtigt, Minderungs-, Schadenersatz-, Zurtickbehaltungs- oder irgendwelche sonstige Anspriiche gegentber dem Vermieter
geltend zu machen.

21. Der Vermieter wird nach schriftlicher Bekanntgabe der Stérung die MalBnahmen zur Beseitigung der Stdérung einleiten.
22. Der Mieter bestatigt, den Mietgegenstand in neuwertigem Zustand Gbernommen zu haben.

http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=...ize=50&Suchworte=&WxeFunctionToken=0b911bf1-b790-4ce3-9¢94-d5e96283c6de (5 von 52) [27.7.2010 13:19:44]


Admin
Hervorheben
2. [Verfügungen über die Außenflächen des Mietgegenstandes bedürfen der] schriftlichen [Zustimmung des Vermieters.]

Admin
Hervorheben
[Der Mieter mietet das Mietobjekt für Wohnzwecke.] Die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken ist dem Mieter untersagt.
Wird dies vom Mieter nicht eingehalten, bewirkt dies den Wegfall der Geschäftsgrundlage und berechtigt den Vermieter zur Auflösung
des Vertrages gemäß Punkt X.

Admin
Hervorheben
Eine Änderung des Mietzwecks bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

Admin
Hervorheben
Zusätzliche Ausstattungsarbeiten, die mit dem Gebäude fest verbunden sind, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

Admin
Hervorheben
13. [Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt innerhalb des Hauses...., grundsätzlich nach dem Verhältnis des Flächenausmaßes
der vertragsgegenständlichen Mieteinheit zur Gesamtsumme der Flächenausmaße aller nutzbaren Einheiten des Hauses.] Der Vermieter ist
ohne Zustimmung des Mieters berechtigt, bei Einzelpositionen eigene Betriebskostenschlüssel zu erstellen und anzupassen, Hundertsätze für
die Aufteilung abzuändern und gegebenenfalls Messgeräte auf Kosten des Mieters einzubauen, wenn dieses zur Erreichung einer
gerechten Kostenaufteilung zweckdienlich ist.

Admin
Hervorheben
14. Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietvertrag ganz oder auch nur teilweise, entgeltlich
oder unentgeltlich, Dritten zu überlassen.

Admin
Hervorheben
d) ohne Zustimmung des Vermieters bauliche Veränderungen vornimmt;
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23. Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und unter Ausschluss des 8 1096 ABGB
samtliche am Mietgegenstand notwendig werdenden Reparaturen auf eigene Kosten durchzufiihren und tUberhaupt den Mietgegenstand
zu erhalten; er ist ua verpflichtet, die im Mietgegenstand befindlichen Heizungsvorrichtungen, ferner samtliche Gas-, Elektro-
und Wasserinstallationen samt Geraten stets in betriebsfahigem Zustand zu erhalten und im Falle von Stérungen diese unverzuglich sach-
und fachgemal auf eigene Kosten instandsetzen zu lassen. Weiters fallen Eingangstire und Fenster im Bereich des Mietobjektes in Wartungs-
und Instandhaltungspflicht des Mieters.

24. Der Mieter ist dem Vermieter gegenuber fur jede Beschadigung des Mietgegenstandes und der
Gemeinschaftseinrichtungen verantwortlich und zur Schadensbehebung verpflichtet, soweit die Beschadigung durch ihn, seine Angehdrigen
oder Besucher verursacht wurde.

25. Der Vermieter haftet nicht fir die Schaden durch Diebstahl, Brand oder Immissionen an den eingebrachten Waren
und Gegenstanden, gleichgultig welcher Art und Ursache diese Einwirkungen sind.

26. Der Mieter ist nur mit Zustimmung des Vermieters berechtigt, an dem Mietgegenstand Um- und Einbauten sowie
andere bauliche Anderungen vorzunehmen.

27. Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass eine Hausordnung besteht und diese jederzeit den allgemeinen
Bedirfnissen entsprechend angepasst werden kann.

28. Der Vermieter und die von ihm beauftragten Personen sind berechtigt, den Mietgegenstand gegen Vorankindigung
zu besichtigen.

29. Der Mieter verzichtet ausdriicklich darauf, gegen Forderungen des Mietentgeltes gemal Punkt V des Mietvertrages
eigene Geldforderungen aufrechnungsweise einzuwenden oder das Mietentgelt, aus welchem Grund immer, zurickzubehalten.

30. Die mit der Errichtung und Vergebuhrung dieses Mietvertrages verbundenen Kosten und Gebuhren, insbesondere
die Rechtsgeschaftsgebihr, sowie die Kosten fur die seitenweise Vergeblhrung (Stempelmarken) tragt der Mieter.

31. Alle Ubrigen Einrichtungen des Mieters sind nach Wahl des Vermieters ganz oder teilweise unentgeltlich im Mietobjekt
zu belassen oder vom Mieter vor Zurickstellen des Mietobjektes auf eigene Kosten zwecks Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
zu entfernen.

32. Der Mietgegenstand ist bei Beendigung des Mietverhéaltnisses aus welchem Grund auch immer in
ordnungsgemaflen Zustand, dh wie beim Mietbeginn Gbernommen, jedenfalls neu ausgemalt zuriickzustellen. Ansonsten ist der
Vermieter berechtigt, die diesbezlglichen Instandsetzungskosten dem scheidenden Mieter in Rechnung zu stellen.

33. Der Mieter verzichtet hinsichtlich der von ihm vorgenommenen Investitionen auf jeden Ersatzanspruch gegentber
dem Vermieter. Davon ausgenommen sind Aufwendungen, fur die der Vermieter einen Ersatzanspruch ausdrucklich schriftlich anerkannt hat.

34. In diesem Zusammenhang vereinbaren die Vertragsteile - ungeachtet dartiber hinausgehender Anspriiche - eine nicht
dem richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in der H6he von drei dann aktuellen Bruttomonatsmieten, falls
das Bestandobjekt vom Mieter nicht zum vereinbarten oder gerichtlich festgesetzten R&umungstermin Gbergeben wird.

35. Eine unwirksame Bestimmung ist von den Vertragspartnern durch eine andere gultige und zuléssige Bestimmung
zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der weggefallenen Bestimmung entspricht (Teil 2).

36. Allfallige vor Abschluss dieses Mietvertrages schriftlich oder mundlich getroffene Vereinbarungen verlieren
bei Vertragsabschluss ihre Giltigkeit.

37. Eine Anderung dieses Vertrages bedarf zur Giiltigkeit der Schriftform; das Abgehen vom Formerfordernis der
Schriftform kann nur schriftlich erfolgen.

38. Es herrscht Willensubereinstimmung, dass der Mietvertrag erst nach Setzung der Unterschriften des Mieters und
des Vermieters Rechtsgultigkeit erlangt.

39. Vorstehender Vertrag wurde vor der Unterfertigung gelesen und erdrtert; beziglich aller Vertragspunkte
wurde Ubereinstimmung erzielt."

oder die Verwendung sinngleicher Klauseln zu unterlassen; sie ist ferner schuldig, es zu unterlassen, sich auf die vorstehend genannten Klauseln
zu berufen, soweit diese unzulassigerweise vereinbart worden sind; die beklagte Partei ist weiters schuldig, die Empfehlung der Verwendung

der vorstehend genannten Klauseln in Allgemeinen Geschéaftsbedingungen und Vertragsformblattern im geschaftlichen Verkehr mit
Verbrauchern bei Unternehmer-Verbraucher-Geschéaften zu unterlassen.

I1. Der klagenden Partei wird die Ermachtigung erteilt, Punkt I und Il des Urteilsspruches binnen sechs Monaten ab Rechtskraft des Urteils
einmal im redaktionellen Teil einer Samstag-Ausgabe der Neuen Kronenzeitung, Regionalausgabe fur Wien, auf Kosten der beklagten Partei
mit gesperrt geschriebenen Prozessparteien und Fettdruckumrandung in Normallettern zu verdffentlichen.

I11. Das Mehrbegehren, die beklagte Partei auf dieselbe Art und Weise auch zur Unterlassung der Verwendung, des Berufens und des
Empfehlens der Klausel

»35. Der Inhalt dieses Vertrages wird durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen desselben nicht beruhrt". (Teil 1).
zu verpflichten und die Kldgerin mdége ermachtigt werden, das Urteil auch in Samstag-Ausgaben der Neuen Kronenzeitung,
Regionalausgaben Niederdsterreich und Steiermark zu veroffentlichen, wird abgewiesen. Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei
die mit EUR 4.458,50 (darin enthalten EUR 651,25 an USt und EUR 559 an Barauslagen) bestimmten Prozesskosten erster Instanz und die mit
EUR 3.893,71 (darin enthalten EUR 619,20 an USt) bestimmten Kosten des Rechtsmittelverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text
Entscheidungsgrinde:

Alleingesellschafterin der Beklagten ist die C*****pank Aktiengesellschaft, die ihrerseits eine Managementvereinbarung mit der [*****

AG getroffen hat. Die Beklagte befasst sich mit der Verwaltung sowohl von Wohnungen als auch von gewerblichen Liegenschaften.

Derzeit verwaltet sie rund 600 Immobilien mit einer vermieteten Flache von rund 1,75 Mio m2, die zu rund 50 % entweder der I***** oder
der C*****phank gehdren und zu rund 50 % Privatpersonen, wozu die Eigentumer von ,Vorsorgewohnungen" (die C*****pank und

andere Unternehmer bieten solche Veranlagungskonzepte

an) und Eigentimer von Miethausern und Wohnungseigentumsobjekten z&hlen. Zum Konzept der ,Vorsorgewohnungen" gehdort es, dass

die Erwerber die Objekte ertragbringend vermieten. Die Erwerber sind in der Regel Anleger, die nur eine oder wenige solcher Wohnungen

im Wohnungseigentum erwerben und vermieten. Die Objekte unterliegen dem Mietrechtsgesetz nur nach 8 1 Abs 4 MRG. Die Wohnungen liegen
zu 90 bis 95 % im GrofRraum Wien. Es handelt sich eher um hochpreisige Wohnungen. Zum Tatigkeitsbereich der Beklagten als Verwalterin
gehort die Vermietung. Sie bedient sich dafur Maklergesellschaften. ,Vorsorgewohnungen" werden ausschlie3lich von einer anderen
Tochterfirma der C*****pank gemakelt.

Die Beklagte hat einen Vertragstext entwickelt, der die Interessen der Vermieter bestmdéglich wahren soll. Dieser wird vom
Maklerunternenmen den Interessenten vorgelegt und liegt den Vertragsverhandlungen zugrunde. Anderungswiinsche von Interessenten werden
in etwa einem Viertel der Félle erfiillt, wobei diese Anderungen weniger Formalpunkte als solche von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung fur
den Vermieter (wie Erhaltungspflicht, Ausstattungsmerkmale) betreffen. Der Makler leitet die Anderungswiinsche an die Beklagte weiter, die
bei rechtlichen Fragen selbst entscheidet. Wirtschaftlich bedeutsame Winsche werden an den Eigentimer weitergeleitet. Der Eigentimer
erteilt jeweils die Zustimmung zu der konkret angebahnten Vermietung. Die Mietvertradge im Teilanwendungsbereich des MRG wurden bisher
unter Zugrundelegung aller hier strittigen Klauseln geschlossen, und zwar ohne Ricksicht darauf, ob der Vermieter Unternehmer war oder
nicht. Hinsichtlich jener Bestandobjekte, die dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegen, wurden Textbausteine verwendet, die folgende,
aus dem Spruch ersichtliche Klauseln enthielten: 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15a mit der MaRgabe, dass der Rickstand eine Monatsmiete
oder mehr betragt, 15b, 15d, 15e, 15f, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mit der Mal3gabe, dass statt ,neuwertig" ,ordnungsgemag" steht, 23 mit
der Mal3gabe, dass ,ernste Schaden des Hauses" ausgenommen sind, 24, 25, 26 (dartber hinaus: ,schriftlicher Zustimmung"), 27, 28, 29, 30,
31, 32 mit der MaRgabe, dass nicht nur neu, sondern auch ,fachméannisch und wei3" auszumalen ist, 33, 34, 35, 36, 37, 38 und 39. Die
Klagerin forderte die Beklagte vor Klagseinbringung am 27. 2. 2004 auf, hinsichtlich der Klauseln eine mit einer Konventionalstrafe von EUR
700 pro Klausel und Verstol3 besicherte Unterlassungserklarung abzugeben. Die Beklagte antwortete, dass sie ihren Kunden

Anderungen hinsichtlich einiger konkret genannter Klauseln empfehlen werde. Am 7. 5. 2004 iibermittelte die Beklagte der Klagerin

eine Unterlassungserklarung hinsichtlich der Empfehlung der Verwendung und der Verwendung im geschéaftlichen Verkehr mit Verbrauchern fir
die Klauseln 1, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15a, b, d, e, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 und 34 mit dem Anbot einer Konventionalstrafe von je
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Admin
Hervorheben
Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und unter Ausschluss des § 1096 ABGB
sämtliche am Mietgegenstand notwendig werdenden Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen und überhaupt den Mietgegenstand
zu erhalten; er ist ua verpflichtet, die im Mietgegenstand befindlichen Heizungsvorrichtungen, ferner sämtliche Gas-, Elektround
Wasserinstallationen samt Geräten stets in betriebsfähigem Zustand zu erhalten und im Falle von Störungen diese unverzüglich sachund
fachgemäß auf eigene Kosten instandsetzen zu lassen. Weiters fallen Eingangstüre und Fenster im Bereich des Mietobjektes in Wartungsund
Instandhaltungspflicht des Mieters.

Admin
Hervorheben
Der Mieter ist dem Vermieter gegenüber für jede Beschädigung des Mietgegenstandes und der
Gemeinschaftseinrichtungen verantwortlich und zur Schadensbehebung verpflichtet, soweit die Beschädigung durch ihn, seine Angehörigen
oder Besucher verursacht wurde.

Admin
Hervorheben
Der Mieter ist nur mit Zustimmung des Vermieters berechtigt, an dem Mietgegenstand Um- und Einbauten sowie
andere bauliche Änderungen vorzunehmen.

Admin
Hervorheben
Allfällige vor Abschluss dieses Mietvertrages schriftlich oder mündlich getroffene Vereinbarungen verlieren
bei Vertragsabschluss ihre Gültigkeit.

Admin
Hervorheben
Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass eine Hausordnung besteht und diese jederzeit den allgemeinen
Bedürfnissen entsprechend angepasst werden kann.

Admin
Hervorheben
Alle übrigen Einrichtungen des Mieters sind nach Wahl des Vermieters ganz oder teilweise unentgeltlich im Mietobjekt
zu belassen oder vom Mieter vor Zurückstellen des Mietobjektes auf eigene Kosten zwecks Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes
zu entfernen.
32. Der Mietgegenstand ist bei Beendigung des Mietverhältnisses aus welchem Grund auch immer in
ordnungsgemäßen Zustand, dh wie beim Mietbeginn übernommen, jedenfalls neu ausgemalt zurückzustellen. Ansonsten ist der
Vermieter berechtigt, die diesbezüglichen Instandsetzungskosten dem scheidenden Mieter in Rechnung zu stellen.
33. Der Mieter verzichtet hinsichtlich der von ihm vorgenommenen Investitionen auf jeden Ersatzanspruch gegenüber
dem Vermieter. Davon ausgenommen sind Aufwendungen, für die der Vermieter einen Ersatzanspruch ausdrücklich schriftlich anerkannt hat.
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EUR 100 pro VerstoB3. Die Klagerin lehnte dies als ungeniigend ab. Einleitend ist festzuhalten, dass zum besseren Verstandnis die
naheren Ausfiihrungen zum Vorbringen der Parteien und den Entscheidungen der Vorinstanzen den einzelnen Revisionspunkten
entsprechend getrennt erfolgen.

Die Klagerin bringt allgemein vor, dass die Beklagte ihren Kunden die Verwendung von Vertragsformblattern bzw

Allgemeinen Geschéftsbedingungen, die die strittigen Klauseln enthielten, empfehle. Sie verwende diese regelmalig als Hausverwalterin

unter anderem bei der im Eigentum der C*****pank stehenden Liegenschaften. Die Klauseln verstie3en teils gegen 88 6, 9 und 10 KSchG,

teils gegen zwingende Gesetzesbestimmungen, teils gegen die guten Sitten gemal § 879 Abs 1 ABGB und seien teils auch grob benachteiligend

im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB. Sie begehrt die Beklagte schuldig zu erkennen, im geschaftlichen Verkehr mit Verbrauchern in

Allgemeinen Geschéaftsbedingungen und Vertragsformblattern die Verwendung der inkriminierten Klauseln, die Berufung darauf und die

Empfehlung der Verwendung derselben in Allgemeinen Geschéftsbedingungen und Vertragsformblattern im geschaftlichen Verkehr

mit Verbrauchern zu unterlassen und die Veroffentlichung des Urteilsspruches in mehreren Regionalausgaben der Neuen Kronenzeitung.

(Die Klauseln 2, 3 und 13 wurden nach der Formulierung des Klagebegehrens dort zwar mit ihrem gesamten Text wiedergegeben, aber nur

im Umfang der nicht in eckige Klammer gesetzten Wortfolgen angefochten. Diesem Umstand war im Spruch der Entscheidung Rechnung zu tragen.)

Die Beklagte wendet hinsichtlich eines Teiles der Klauseln ein, dass die Wiederholungsgefahr weggefallen sei, da sie eine mit einer
Vertragsstrafe von EUR 100 pro Klausel besicherte Unterlassungserklarung abgegeben habe. Nach ihren die Klauseln generell

betreffenden Einwendungen sei sie nicht Verwenderin der Klauseln, weil sie nicht Vertragspartnerin der Mietvertrage sei. Sie empfehle diese
nur. Es kdnne ihr daher auch nicht verboten werden, sich darauf zu berufen. Soweit der Vermieter Verbraucher sei, sei die Verwendung

der Klauseln jedenfalls zulassig. Der Grofiteil der Klauseln entspreche der gangigen Praxis bei Mietvertragen. Das Erstgericht wies

das Klagebegehren hinsichtlich der Klauseln 8, 9, 11, 30 und 35 Teil 1 und des Verotffentlichungsbegehrens in den Regionalausgaben der
Neuen Kronenzeitung fur Niederdsterreich und Steiermark ab (die Abweisung der Veroffentlichung erwuchs unbekdmpft in Rechtskraft) und
gab ansonsten dem Begehren statt. Das Berufungsgericht gab den Berufungen der Klagerin und der Beklagten teilweise Folge und &nderte
das angefochtene Urteil dahingehend ab, dass auch dem Begehren hinsichtlich der Klauseln 8, 9 und 11 stattgegeben, jedoch hinsichtlich
der Klausel 22 abgewiesen wurde.

Das Berufungsgericht sprach aus, dass der Streitwert EUR 20.000 Ubersteige und die Revision zulassig sei, weil ein ,vergleichbarer Fall"

vom Obersten Gerichtshof noch nicht entschieden worden sei. Gegen den klagsstattgebenden Teil der Entscheidung richtet sich die Revision
der Beklagten mit einem Ab&nderungsantrag. Gegen den das Klagebegehren abweisenden Teil der Entscheidung, aber nur hinsichtlich der
Klauseln 22 und 30, richtet sich die Revision der Klagerin. Die Abweisung des Begehrens hinsichtlich Klausel 35 Teil 1 erwuchs in Rechtskraft.

Die Parteien beantragen, dem Rechtsmittel der Gegnerin jeweils nicht Folge zu geben.

Die Revisionen beider Parteien sind zulassig; die Revision der Kl&agerin ist auch berechtigt, jene der Beklagten nicht.

Rechtliche Beurteilung
Zur Frage der Wiederholungsgefahr:

Die Klagerin meint, die Unterlassungserklarung der Beklagten sei nicht geeignet, die Wiederholungsgefahr zu beenden. Die Beklagte habe nicht
die Verpflichtung ibernommen, die Verwendung von sinngleichen Klauseln zu unterlassen; die Konventionalstrafe von EUR 100 sei
unangemessen hiedrig.

Die Beklagte erwidert, dass die angebotene Konventionalstrafe angemessen sei. Die Beklagte sei nicht selbst Verwenderin der AGB. Die
einzelnen Klauseln kdnnten nicht isoliert betrachtet werden; im Hinblick auf die Vielzahl der einzelnen Klauseln entfalle ohnedies ein héherer
Betrag auf die einzelnen Themenkomplexe, der angemessen sei.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsansicht, dass keine Absicht der Beklagten zu erkennen sei, die Verwendung der Klauseln in Hinkunft ernstlich
zu unterlassen.

Das Berufungsgericht trat der Rechtsansicht des Erstgerichtes bei und fuhrte aus, dass eine Konventionalstrafe von EUR 100
jedenfalls unangemessen niedrig sei.

Nur durch die vollstandige Unterwerfung unter den Anspruch einer gemaf 8 29 KSchG klageberechtigten Einrichtung kann die
Wiederholungsgefahr beseitigt werden (RIS-Justiz RS0111637). Lehnt die Beklagte eine Unterwerfungserklarung hinsichtlich der
Verwendung ,sinngleicher” Vertragsklauseln ab, bietet sie damit keine ausreichende Sicherheit gegen die Wiederholung von Gesetzesverstofien
und beseitigt die Wiederholungsgefahr nicht (RI1S-Justiz RS0111640). Das Angebot eines vollstreckbaren Unterlassungsvergleiches beseitigt
- zumindest im Regelfall - die Wiederholungsgefahr (RI1S-Justiz RS0079899). Wer aber im Prozess zu erkennen gibt, dass es ihm nicht um
die Vermeidung von Rechtsverletzungen zu tun ist, kann sich auf das Fehlen der Wiederholungsgefahr nicht berufen (RIS-Justiz RSO080007).
Es kommt ndmlich darauf an, ob dem Verhalten des Beklagten in seiner Gesamtheit wichtige Anhaltspunkte dafur entnommen werden
kénnen, dass er ernstlich gewillt ist, von kiinftigen Storungen Abstand zu nehmen. Dabei kommt es auf die Art des Eingriffs und die
Willensrichtung des Stoérers an, flr welche insbesondere sein Verhalten nach der Beanstandung und wahrend des Rechtsstreites

wichtige Anhaltspunkte bieten kann. Halt er im Verfahren daran fest, zur beanstandeten Handlung berechtigt gewesen zu sein oder ist

sein Prozessverhalten zwiespaltig, so kann die Wiederholungsgefahr regelméafig nur verneint werden, wenn er dem Klager einen
vollstreckbaren Exekutionstitel verschafft, der dem Klager all das bietet, was er im Verfahren erreichen kann (4 Ob 9/05k, 6 Ob 184/03g;
RIS-Justiz RS0079692 mwN).

Die Unterlassungserklarung der Beklagten ist aus mehreren Grinden nicht geeignet, die Unterlassungsgefahr zu beseitigen. Die Erklarung
umfasst nicht die Unterlassung sinngleicher Klauseln. Soweit die Beklagte im Verfahren darauf beharrt, dass ein Teil der Klauseln
gesetzmaéafig Verwendung finde, ist mangels Anbots eines umfassenden vollstreckbaren Unterlassungsvergleiches weiter die
Wiederholungsgefahr gegeben. Die Unterlassungserklarung muss mit einer angemessenen Konventionalstrafe (8 1336 ABGB) besichert sein (8
28 Abs 2 KSchG). Aufgrund des Klammerausdruckes kann § 1336 ABGB nicht unberucksichtigt bleiben. Danach ist bei

der Angemessenheitskontrolle einer Konventionalstrafe eine umfassende, die Umstande des Einzelfalls berucksichtigende

Interessenprufung vorzunehmen. Damit kommt es nicht nur auf den vereinfachten Ausgleich der durch eine Vertragsverletzung entstandenen
oder aufgrund bekannter Umsténde des jeweiligen Einzelfalls noch entstehenden - materiellen und immateriellen - Glaubigernachteile an,
sondern gleichermalen auch auf den rechtlich schutzwirdigen zusatzlichen Erfullungsdruck im Glaubigerinteresse. Dieser Erfullungsdruck

soll schon jene Gefahren einer konkreten Schadigung des Glaubigers abwenden, die bei einer ex ante Betrachtung nach den jeweiligen
Umstanden des Einzelfalles als Folge der Nichterfullung bzw nicht gehérigen Erfullung der malRgeblichen Vertragspflicht typisch sind. Bei
dieser Rechtslage hangt aber auch die Angemessenheit der Strafbewehrung einer Unterlassungserklarung von mehreren Komponenten, wie
etwa der GrofRe des Unternehmens und der Verbreitung dessen allgemeiner Geschaftsbedingungen einerseits und der Schwere des

zu befurchtenden Eingriffs in die Konsumentenrechte andererseits ab (8 Ob 17/00h mwN). Berucksichtigt man nun die GroRe des
Unternehmens der Beklagten und die Anzahl der von ihr verwalteten Liegenschaften, so ist ein Betrag von EUR 100 pro Klausel und VerstoR3
nicht angemessen. Auch wenn einzelne Klauseln zum selben Rechtskomplex gehéren, so kénnen sie doch auch unabhéngig

voneinander Verwendung finden; eine Zusammenrechnung der pro Klausel gebotenen Betrage innerhalb bestimmter Themenkreise hat daher
nicht zu erfolgen, zumal gerade zwischen jenen Klauseln, hinsichtlich derer nur mehr der Wegfall der Wiederholungsgefahr eingewendet
wurde, kaum ein Zusammenhang besteht. Die Wiederholungsgefahr besteht also weiter. Bei den einzelnen Klauseln wird auf diese
Ausfuhrungen verwiesen werden.

Zum Verbot der ,Verwendung" und ,Berufung":

Die Klagerin begehrt, dass der Beklagten die Verwendung, das Berufen und das Empfehlen der inkriminierten Klauseln verboten werde.
Die Beklagte wendet dagegen ein, dass sie im fremden Namen und auf fremde Rechnung tatig sei und sie daher die Klausel nicht verwende.
Es kdnne ihr nicht verboten werden, sich darauf zu berufen, da dies eine Entscheidung des jeweiligen Vermieters sei.

Das Erstgericht verpflichtete die Beklagte im Sinne des Begehrens. Zwischen Verwalter und Auftraggeber bestehe eine wirtschaftliche
Verflechtung, weil der Alleingesellschafter selbst Eigentimer eines Teiles der von der Gesellschaft verwalteten Liegenschaften sei.
Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsmeinung des Erstgerichtes an.

Grundsatzlich ist der Verwender nur derjenige, der Partei des Vertrages ist (Langer in Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer/Langer, 88 28 bis 30
KSchG Rz 18; Krejci in Rummel3, 88 28 bis 30 KSchG Rz 8; Lindacher in Wolf/Horn/Lindacher, AGB-Gesetz4, § 13, Rn 51), also grundséatzlich
nicht der Stellvertreter (Krejci in Rummel3 88 28 bis 30 KSchG Rz 19; Apathy in Schwimann3, § 30 KSchG Rz 4). In Deutschland wurde

bei insoweit gleicher Rechtslage die Ansicht vertreten, dass auch ein Vertreter ausnahmsweise Verwender sei, wenn er an der Einbeziehung
und Geltung der AGB selbst ein erhebliches Eigeninteresse habe (Lindacher aaO Rn 52, Hensen in Ulmer/Brandner/Hensen, AGB-Gesetz9, § 13
Rn 14). Dies sei etwa dann der Fall, wenn die eigenen wirtschaftlichen Interessen geférdert wirden. Auch eine arbeitsteilige Tatigkeit
zwischen Vollmachtgeber und Bevollméchtigtem kdnne beide zu Verwendern machen (Hensen aaO). Der BGH ging in seiner Entscheidung VIl
ZR 139/80 (BGHZz 81, 229/24) davon aus, dass ein Baubetreuungsunternehmen, das die Architektenvertrage im Namen der von ihm
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betreuten Bauherren abschlieRe und dabei selbst formulierte allgemeine Geschaftsbedingungen verwende, als Verwender der

allgemeinen Geschéaftsbedingungen anzusehen sei, wenn es ein eigenes Interesse daran habe, dass die allgemeinen Geschéaftsbedingungen
den von ihm vermittelten Vertragen zugrunde gelegt wirden, was bei einem Baubetreuungsunternehmen wie der Beklagten (offenbar wegen
der Abh&ngigkeit der H6he des eigenen Honorars von jenem der Architekten) stets zutreffe.

In Osterreich folgt Langer aaO, 88 28 bis 30 KSchG Rz 19, der Ansicht Lindachers und meint, dass insbesondere bei einem Inkassobiiro
ein erhebliches Eigeninteresse anzunehmen sei, weil es formal als Vertreter des Glaubigers handle, dabei aber standig seine AGB
oder Vertragsformulare zum Abschluss von Vereinbarungen uUber die Einbringung der offenen Forderungen verwende.

Im vorliegenden Fall schliefl3t die Beklagte als Hausverwalterin Mietvertrage zwar im Namen und auf Rechnung ihrer Kunden. Sie verwendet
dabei aber die von ihr selbst entwickelten Vertrags-Textbausteine. Uber Rechtsfragen im Zusammenhang mit Anderungswiinschen entscheidet
sie selbst. Nach der von der Beklagten vorgelegten Verwaltungsvollmacht wird sie von den Vermietern zum Abschluss und zur Aufldsung von
allen die Liegenschaft betreffenden Vertragen, insbesondere Mietvertragen, bevollméchtigt (Beil./ 5). Sie entscheidet letztlich in fast

allen Angelegenheiten selbstédndig, ohne mit dem Vermieter Rucksprache zu halten. Sie tritt also dem Mieter gegenuber wie der Vermieter auf,
den ja der Mieter in aller Regel gar nicht kennt. Das Eigeninteresse der Beklagten ergibt sich nicht (zumindest nicht priméar) aus

der wirtschaftlichen Verflechtung mit dem Vermieter (die nach den Feststellungen ohnehin nicht als Argument fir alle Mietvertrage
herangezogen werden kdnnte, da die Beklagte nicht nur fur ihre Muttergesellschaft, sondern auch fiir andere Vermieter als Verwalterin tatig
wird), weil ja nicht die Beklagte, sondern ihre Alleingesellschafterin als Liegenschaftseigentiimerin und Vermieterin primar

wirtschaftliche NutznieRerin des Mietvertrages ist, sondern aus der umfassenden Verwalterstellung selbst. Die von der Beklagten

entworfenen Vertragsformblatter dienen bei der Vereinbarung mancher Vermieterrechte der (vermeintlichen) Erleichterung

ihrer Verwaltungstatigkeit, weil sie ja Ublicherweise der alleinige Ansprechpartner der Mieter ist und ihre Tatigkeit wesentlich vom Inhalt

des Mietvertrages bestimmt wird. Sie ist daher als Verwenderin zu beurteilen.

Ist aber ausnahmsweise ein Vertreter - wie hier der Hausverwalter - Verwender, so muss ihm konsequenterweise auch das Berufen auf die von
ihm verfassten Klauseln im geschéaftlichen Verkehr untersagt werden. Nur so ist auch bei Altvertragen gewéhrleistet, dass die Beklagte bei
ihrer Verwaltungstatigkeit den Konsumenten die inkriminierten Klauseln nicht vorhalten, sich eben darauf nicht wirksam berufen kann.

Zum ,Verbot" der Empfehlung der Klauseln auch bei beiderseitigen
Verbrauchergeschéaften

Die Beklagte hat im erstinstanzlichen Verfahren nicht ausdricklich eingewendet, dass im Klagebegehren unzulassigerweise auch das Verbot

far Verbraucher - Verbraucher-Geschafte enthalten sei. Abgesehen davon ergibt sich aus der Klagserzahlung, dass sich das Verbot der
Verwendung der Klauseln nur auf Vertrage beziehen soll, an denen ein Unternehmer und ein Verbraucher beteiligt sind. Dies verdeutlicht

die Klagerin auch in der Revisionsbeantwortung, S. 4, erster Absatz. Das Erstgericht ging seiner Begrindung nach ebenfalls davon aus. Die von
der Beklagten aufgeworfene Rechtsfrage stellt sich nicht, weil sich das Begehren und der Zuspruch lediglich auf Unternehmer -
Verbraucher-Geschafte beziehen. Es ist dies daher im Spruch im bestatigenden Teil mit einer Mallgabe zur Verdeutlichung zum Ausdruck

zu bringen.

Zur Frage, ob ein Empfehlungsverbot nur gegeniber Verbanden ausgesprochen werden kann:

Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass das Empfehlungsverbot nicht auf alle Dienstleistungsunternehmen ausgedehnt werden kdnne. Dies sei
eine erhebliche Ausweitung der Richtlinien ,,93/13/EWG iVm 98/27/EG und 2002/65/EG."

Das Erstgericht verwies darauf, dass nach § 7 Abs 3 der ,RL 93/13/EWG des Rates" Rechtsmittel zur Unterbindung missbrauchlicher

Klauseln gegen die Gewerbetreibenden oder ihre Verbande zu richten seien. Das Berufungsgericht schloss sich dem an und verwies zuséatzlich
noch auf Art 8 der Richtlinie, wonach die Mitgliedstaaten ohnedies auf dem durch diese Richtlinie geregelten Gebiet strengere Bestimmungen
als mit dem Vertrag vereinbart erlassen kdnnten um ein héheres Schutzniveau fur die Verbraucher zu gewahrleisten.

Der Argumentation der Revision, dass das Empfehlungsverbot , Uber Verbande hinaus nicht auf Dienstleistungsunternehmen auszudehnen" sei,
ist nicht zu folgen. Art 7 Abs 3 der RL vom 5. 4. 1993 lUber missbrauchliche Klauseln in Verbrauchervertragen 93/13/EWG sieht ausdricklich
vor, dass die in Abs 2 genannten Rechtsmittel unter Beachtung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getrennt oder gemeinsam gegen
mehrere Gewerbetreibende desselben Wirtschaftssektors oder ihre Verbande gerichtet werden kénnten, die gleiche allgemeine

Vertragsklauseln oder ahnliche Klauseln verwenden oder deren Verwendung empfehlen. Eine Einschrankung der Passivlegitimation auf Verbande
ist nicht ersichtlich. Jedenfalls aber kbnnen nach Art 8 der Richtlinie strengere Bestimmungen, die ein hdheres Schutzniveau fir die

Verbraucher gewahrleisten, jederzeit von den Mitgliedstaaten erlassen werden.

Zu den Klauseln im allgemeinen:
Im Rahmen der Verbandsklage hat die Auslegung der Klauseln im ,kundenfeindlichsten™ Sinn zu erfolgen (4 Ob 130/03a; RIS-Justiz RS0016590).

Hervorzuheben ist, dass im Verbandprozess (im Gegensatz zur jeweiligen Vertragsauslegung im Einzelfall) keine Ricksicht auf eine

etwaige teilweise Zulassigkeit der beanstandeten Bedingung zu nehmen ist, es kann also keine geltungserhaltende Reduktion stattfinden
(RIS-Justiz RS0038205; Krejci in Rummel3, 88 28 - 30 KSchG; Langer aaO 88 28 bis 30 KSchG Rz 15; Apathy in Schwimann3, 8 30 KSchG Rz
12; Kathrein in KBB, § 28 KSchG Rz 5).

Eine in Allgemeinen Geschaftbedingungen oder Vertragsformblattern enthaltene Vertragsbestimmung, die nicht eine der

beidseitigen Hauptleistungen festlegt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berlcksichtigung aller Umstande des Falles einen Teil

groblich benachteiligt (8 879 Abs 3 ABGB). Durch diese Bestimmung wurde - wie in den einschlagigen Entscheidungen formuliert wird - ein
eine objektive Aquivalenzstérung und ,verdinnte Willensfreiheit" beriicksichtigendes bewegliches System geschaffen (RI1S-Justiz RS0016914).
Sie wendet sich vor allem gegen den Missbrauch der Privatautonomie durch das Aufdrangen benachteiligender vertraglicher
Nebenbestimmungen durch den typischerweise Uberlegenen Vertragspartner bei Verwendung von AGB und Vertragformblattern. Das Motiv
des Gesetzgebers insbesondere auf AGB (und Vertragsformblatter) abzustellen, liegt in der zwischen den Verwendern von AGB und

deren Vertragspartnern typischerweise anzutreffenden Ungleichgewichtslage, weil der mit AGB konfrontierte Vertragspartner in

seiner Willensbildung eingeengt ist, muss er sich doch zumeist den AGB fiigen oder in Kauf nehmen, dass ihm der Verwender

den Vertragsabschluss verweigert (1 Ob 144/04i; Krejci in Rummel3, § 879 ABGB Rz 231 ff). Ein Abweichen vom dispositiven Recht wird
unter Umstanden schon dann eine grobliche Benachteiligung des Vertragspartners im Sinn des 8§ 879 Abs 3 ABGB sein kénnen, wenn sich far
die Abweichung keine sachliche Rechtfertigung ergibt. Sie ist jedenfalls schon dann anzunehmen, wenn die dem Vertragspartner

zugedachte Rechtsposition in auffallendem Missverhéaltnis zur vergleichbaren Rechtsposition des anderen steht, wenn also keine

sachlich berechtigte Abweichung von der fur den Durchschnittsfall getroffenen Norm des nachgiebigen Rechts vorliegt (R1S-Justiz RS0016914).
Bei der Beurteilung, ob eine grébliche Benachteiligung des Vertragspartners bewirkt wird, hat sich der Rechtsanwender daher am

dispositiven Recht als dem Leitbild eines ausgewogenen und gerechten Interessenausgleichs zu orientieren (RIS-Justiz RS0014676).

Dass die von der Beklagten computerméaRig verfassten und verwendeten ,Text-Bausteine" flr die Mietvertrage ihrem Wesen
nach Vertragsformulare sind, wird von ihr zu Recht in der Revision nicht mehr in Zweifel gezogen.

Zu den Klauseln im Einzelnen:

Zu Klausel 1: Der Mieter erklart, dass er den Mietgegenstand durch eigene Besichtigung kennt, dieser durch Plane/Beschreibungen,
welche integrierte Bestandteile des Vertrages sind, hinreichend spezifiziert ist und daher aus diesem Titel gegentber dem Vermieter keine
wie immer gearteten Schadenersatz- oder Gewahrleistungsanspriiche geltend gemacht werden kénnen.

Die Klagerin macht einen Verstol3 gegen 8§ 6 Abs 1 Z 9 und 11 KSchG, § 9 KSchG und § 1096 ABGB geltend.

Die Beklagte stitzt sich zunéchst auf die abgegebene Unterlassungsverpflichtung und darauf, dass § 1096 ABGB durch diese Klausel
nicht abbedungen werden solle. Die Regelung enthalte keine Verteilung der Beweislast.

Das Erstgericht folgte der Argumentation der Klagerin. Das Berufungsgericht verwies darauf, dass in unzulassiger Weise Schadenersatz-
und Gewahrleistungsanspriiche des Verbrauchers ausgeschlossen wiirden, die Klausel daher gegen 8§ 6 Abs 1 Z 9 und § 9 KSchG verstol3e,
sodass auf die weiteren Fragen nicht mehr einzugehen sei.

Gemal 8 6 Abs 3 KSchG sind die in allgemeinen Geschaftsbedingungen oder Vertragsformblattern enthaltenen Vertragsbestimmungen
unwirksam, wenn sie unklar oder unverstandlich abgefasst sind. Dies ist dann der Fall, wenn die Auswirkungen der Klausel fur den
Konsumenten unklar bleiben (RS-Justiz RS0115219). Dies trifft auf die Klausel 1 zu, weil nicht klar ist, was mit der Wendung ,aus diesem
Titel" gemeint ist. Nach der kundenfeindlichsten Auslegung ist auch die Haftung fur Personenschaden und fur vorsatzlich und grob
fahrlassig herbeigefihrte Sachschaden ausgeschlossen; dies ist nach 8 6 Abs 1 Z 9 KSchG unzulassig.

ehen (RIS- Justlz R80021326 R80021286) Dleser Gewahrleistungsanspruch ist
von der Klausel ebenfalls betroffen GemaB 89 Abs 1 KSchG in der Fassung des GewRAG, BGBI | 2001/48, kénnen Gewahrleistungsrechte
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Admin
Unterstreichen
Nach ständiger Rechtsprechung ist in § 1096 Abs 1 zweiter Satz ABGB eine dem Wesen des Bestandverhältnisses
angepasste Gewährleistungsbestimmung besonderer Art zu sehen
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des Verbrauchers (88 922 bis 933 ABGB) vor Kenntnis des Mangels nicht ausgeschlossen oder eingeschrankt werden. Der Klammerausdruck war
in der alten Fassung nicht enthalten, sodass allgemein die Auffassung vertreten wurde, dass von 8 9 KSchG alle

gesetzlichen Gewahrleistungsanspriche, die fir Verbrauchergeschafte beachtlich sein kénnen, umfasst werden, also auch der Anspruch nach

8§ 1096 ABGB. Diese Ansicht ist auch fur 8 9 KSchG nF aufrecht zu erhalten, da sich kein Hinweis darauf ergibt, dass der Gesetzgeber

eine Einschrankung des Konsumentenschutzes habe vornehmen wollen (Krejci in Rummel3, § 9 KSchG Rz 4; Apathy in Schwimann3, § 9 KSchG
Rz 1; Kathrein in KBB, 8§ 9 KSchG Rz 1, je mwN; Faber in immolex 2001, 246). Der Ausschluss aller Gewéhrleistungsanspriiche verstéf3t gegen §
9 Abs 1 KSchG. Abgesehen davon darf gemafl § 6 Abs 1 Z 11 KSchG dem Verbraucher keine Beweislast auferlegt werden, die ihn von

Gesetzes wegen nicht trifft. Unwirksam sind danach Tatsachenbestatigungen, wie hier, soweit sie dem Verbrauer eine ihn nicht

treffende Bewelslast aufburden (Apathy in SchW|mann3 8 6 KSchG Rz 50 Kathreln in KBB, 8§ 6 KSchG Rz 18 KreJC| in Rummel3 8 6 KSchG

Rz 139). Die la a Es ist namlich
dann ausgeschlossen wenn der Mleter die Umstande dle den Gebrauch hlndern akzeptlert Wel| ja der Umfang des Gebrauches und die Pflicht
zu dessen Gewahrung der Parteidisposition unterliegen. Wenn also der Mieter in Kenntnis der Mangel vorbehaltlos den Vertrag abschlie3t bzw
das Mietobjekt Ubernimmt, so verzichtet er auf Zinsminderung nach § 1096 ABGB (10 Ob 204/97s; RIS-Justiz RS0021408). Die Beweislast,
dass Méangel vorliegen, die ein Zinsminderungsrecht rechtfertigen, trifft den Mieter (RIS-Justiz RS0021416). Die Beweislast, dass der Mieter

mit dem Zustand einverstanden war und damit das Zinsminderungsrecht nicht besteht, trifft nach allgemeinen Beweislastregeln fir

einen rechtsvernichtenden Einwand den Vermieter. Durch die Tatsachenbestatigung soll die den Vermieter treffende Beweislast dem

Mieter aufgeblrdet werden, was nicht zulassig ist.

Klausel 2:
[Verfugungen Uber die AuRenflachen des Mietgegenstandes bedirfen der]
schriftlichen [Zustimmung des Vermieters.]

Die Klagerin stutzt sich auf einen Verstol3 gegen 8 10 Abs 3 KSchG. Die Beklagte wendet - soweit dies fur das Revisionsverfahren noch

von Bedeutung ist - ein, dass § 10 Abs 3 KSchG bei Dauerschuldverhaltnissen eine andere Bedeutung zukomme als bei Zielschuldverhaltnissen.
Es bestehe hier gerade nicht die Gefahr, dass ein Verbraucher durch eine mindliche Zusage, auf deren Unwirksamkeit sich der Unternehmer
spater berufe, zu einem Vertragsabschluss veranlasst werde.

Das Erstgericht und das Berufungsgericht folgten der Ansicht der Klagerin.

Die Rechtswirksamkeit formloser Erklarungen des Unternehmers oder seiner Vertreter kann zum Nachteil des Verbrauchers vertraglich

nicht ausgeschlossen werden (8§ 10 Abs 3 KSchG). Diese Bestimmung wendet sich gegen Vorbehalte einer gewillkiirten Schriftform

far Unternehmer- und Vertretererklarungen, sofern diese Vorbehalte dem Verbraucher zum Nachteil gereichen (4 Ob 179/02f, Krejci in Rummel3,
8 10 KSchG, Rz 2). Im Gegensatz zur Rechtsauffassung der Beklagten zielt diese Bestimmung nicht nur auf den Schutz des Verbrauchers

bei Vertragsabschluss ab (die Klausel bezieht sich aber ohnehin auch auf Vereinbarungen vor oder bei Vertragsabschluss), sondern auch im

Falle der Abanderung oder Erganzung eines Vertrages (Apathy in Schwimann2, 8 10 KSchG Rz 11; Kathrein in KBB, § 10 KSchG Rz 4;
Kosesnik-Wehrle in Kosesnik-Wehrle/Lehofer/Mayer/Langer, 8 10 KSchG Rz 13). Die Parteien kénnen zwar jederzeit, auch konkludent,

vom Formvorbehalt einverstandlich abgehen (RIS-Justiz RS0038673), doch muss die Vereinbarung der beweisen, der sie behauptet (RIS-

Justiz RS0017281, RS0014378, RS0017283). Gerade diese Beweislastverschiebung soll eben nicht eintreten, wie sich dies ja auch schon aus

der Intention des 8 6 Abs 1 Z 11 KSchG ergibt, wozu bereits Stellung genommen wurde.

Zu Klausel 3:

[Der Mieter mietet das Mietobjekt fur Wohnzwecke.] Die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken ist dem Mieter untersagt. Wird
dies vom Mieter nicht eingehalten, bewirkt dies den Wegfall der Geschaftsgrundlage und berechtigt den Vermieter zur Auflésung des
Vertrages gemafl Punkt X (= Auflésung aus wichtigem Grund). Die Kl&agerin bringt vor, dass diese Klausel gegen 8 879 Abs 3 ABGB, 8§ 29 Abs
1 MRG iVm 8§ 1118 ABGB verstof3e. Es solle die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken auch dann einen Auflésungsgrund
darstellen, wenn die Interessen des Vermieters Uiberhaupt nicht bertihrt wiirden. Dies sei unsachlich und gréblich benachteiligend im Sinne des
8§ 879 Abs 3 ABGB.

Die Beklagte wendet dagegen ein, dass sie eine Unterlassungserklarung abgegeben habe und es zulassig sei, eine bestimmte Verwendung
des Mietgegenstandes zu vereinbaren. Wenn diese Vereinbarung vom Mieter gebrochen werde, so sei dies eine wesentliche Vertragsverletzung,
die den gesetzlich geregelten Tatbestanden nahekomme.

Das Erstgericht erkannte in der Klausel eine gesetzwidrige Ausweitung der Auflosungsmoéglichkeiten.

Das Berufungsgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel auf eine Ausweitung der gesetzlichen Kindigungsmoéglichkeiten nach § 30 MRG
abstelle, was zu einer groblichen Benachteiligung des Mieters fuhre. Nicht nur im Vollanwendungsbereich, sondern auch im
Teilanwendungsbereich des MRG nach 8§ 1 Abs 4 MRG (es gelten - soweit hier von Bedeutung - die 88 29 bis 36 MRG) kann der Mietvertrag
vom Vermieter wegen erheblich nachteiligem Gebrauch des Mietgegenstandes oder wegen Saumnis bei der Bezahlung des Mietzinses nach §
1118 ABGB aufgeltst werden (8 29 Abs 1 Z 5 MRG). Die Klausel 3 bezieht sich eindeutig - im Gegensatz zur Ansicht des Berufungsgerichtes -
nicht auf Kindigungsgrinde, sondern auf die Auflosung des Dauerschuldverhéltnisses aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung im Sinn des
§ 1118 ABGB.

Die Aufhebungsgriinde sind in § 1118 ABGB geregelt. Eine Erweiterung der Tatbesté&nde ist rechtsunwirksam (RIS-Justiz RS0020872,
RS0020998). Voraussetzung fur die Aufhebung des Vertrages nach § 1118 erster Fall ABGB (Verzug mit der Mietzinszahlung kommt hier nicht
in Frage) ist, dass der Bestandnehmer die Sache erheblich nachteilig gebraucht. Der erheblich nachteilige Gebrauch setzt einen
erheblichen Nachteil fur den Vermieter voraus, der in einer erheblichen Verletzung wichtiger ideeller oder wirtschaftlicher Interessen (4
Ob 100/98d) oder in einer erheblichen Verletzung der Substanz des Mietgegenstandes gelegen sein kann (RIS-Justiz RS0102020). Allein
der Umstand der Nutzung des Mietobjektes zu einem anderen Zweck muss nicht gleichzeitig einen erheblichen Nachteil fur den
Vermieter bedeuten. VerstofRe des Mieters gegen vertragliche Verpflichtungen stellen nicht einmal einen Kindigungsgrund dar, wenn
hiedurch wichtige Interessen des Vermieters in keiner Weise verletzt werden und sie keiner Gefahrdung der wirtschaftlichen Existenz

des Vermieters gleichkommen (RIS-Justiz RS0070227, RS0070225, RS0070348; Wurth in Rummel3, 8 30 MRG Rz 11). Es kann darin um
so weniger ein Auflésungsgrund liegen. Die Klausel versto3t gegen § 29 Abs 1 Z 5 MRG iVm 8 1118 ABGB und ist daher schon aus dem
Grund unwirksam nach § 879 Abs 1 ABGB.

Klausel 4:

Eine Anderung des Mietzwecks bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
Zu dieser Klausel ist auf die Ausfuhrungen zu Klausel 2 zu verweisen.

Klausel 5:

Festgestellte Mangel, die eine Nutzung der Wohnung zulassen, stehen der Ubernahme und dem Bezug des Mietgegenstandes bzw dem
Mietbeginn nicht entgegen.

Die Klagerin verweist darauf, dass durch diese Verpflichtung dem Mieter die Moglichkeit genommen werde, den Vermieter gemal § 918 ABGB
in Verzug zu setzen und gegebenenfalls vom Vertrag zuriuckzutreten. Dies scheine sachlich nicht gerechtfertigt und damit groblich benachteiligend.

Die Beklagte wendet ein, dass mit dieser Klausel nicht generell ein Zurlickweisungsrecht ausgeschlossen werde. Die Regelung greife nur dann
ein, wenn durch einen Mangel die Nutzung der Wohnung nicht beeintrachtigt werde. Dies sei eine zumutbare Einschrankung, zumal
der Verbraucher ohnedies die Méglichkeit habe, eine angemessene Minderung des Mietzinses zu begehren.

Das Erstgericht gab dem Begehren statt und verwies darauf, dass der Mieter nach seiner Wahl ohne Ricksicht auf ein Verschulden
des Bestandgebers entweder auf Zuhaltung des Vertrages bestehen oder gemall § 1117 ABGB (allenfalls nach § 918 ABGB) vom
Vertrag zuricktreten kdnne. Verschaffe der Vermieter dem Mieter nicht den bedungenen Gebrauch, so sei dieser nicht verpflichtet,

das Ubergabeanbot anzunehmen Es bestehe keine M|etzmszahlungsverpfllchtung D&Klausﬂ.n&hm&nmhlﬂata.uLB.ezugM

] Die Klausel
sei grobllch benachtelllgend im Sinn des 8 879 Abs 3 ABGB. Nach standlger Rechtsprechung sei die stmlnderung ausgeschlossen wenn

der Mieter die Umstande, die den bedungenen Gebrauch behinderten, akzeptiere. Mit dieser Klausel erklare sich der Mieter mit den Umstanden
im Vorhinein einverstanden und verzichte insofern auf sein nach 8 1096 ABGB zwingendes Zinsminderungsrecht. Das Berufungsgericht vertrat
die Ansicht, dass zwar die Klausel dem Mieter nicht das Recht auf Zinsminderung nach § 1096 ABGB, aber das Recht nehme, die
vertragswidrige Leistung des Vermieters zuriickzuweisen und allenfalls vom Vertrag zuriuckzutreten. Bei nicht gehdriger Erfullung (Verschaffung
des bedungenen oder nach den Umsténden Ublichen Gebrauchs) kann der Bestandnehmer nach seiner Wahl den Bestandgeber entweder

auf Zuhaltung des Vertrages belangen oder vom Vertrag zuriicktreten oder sich mit dem Zinsminderungsanspruch begnigen (RIS-

Justiz RS0021457). In der gebotenen kundenfeindlichsten Auslegung wird von der Klausel zwar kein generelles
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Admin
Hervorheben
[Verfügungen über die Außenflächen des Mietgegenstandes bedürfen der]
schriftlichen [Zustimmung des Vermieters.]

Admin
Hervorheben
[Umsatzsteuerrechtl Zwangslage des Vermieters vergessen!]
Die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken ist dem Mieter untersagt. Wird
dies vom Mieter nicht eingehalten, bewirkt dies den Wegfall der Geschäftsgrundlage und berechtigt den Vermieter zur Auflösung des
Vertrages gemäß Punkt X (= Auflösung aus wichtigem Grund). Die Klägerin bringt vor, dass diese Klausel gegen § 879 Abs 3 ABGB, § 29 Abs
1 MRG iVm § 1118 ABGB verstoße. Es solle die Nutzung des Mietgegenstandes zu anderen Zwecken auch dann einen Auflösungsgrund
darstellen, wenn die Interessen des Vermieters überhaupt nicht berührt würden.

Admin
Hervorheben
Eine Änderung des Mietzwecks bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

Admin
Unterstreichen
Die Klausel nehme nicht darauf Bezug, ob der
Mietgegenstand dem vereinbarten Zustand entspreche oder ausdrücklich zugesagte Eigenschaften habe. Werde in diesen Fällen das
Rücktrittsrecht ausgeschlossen, so werde die Rechtsposition des Mieters geschwächt, wofür keine sachliche Rechtfertigung bestehe.

Admin
Unterstreichen
Die Klausel zielt darauf ab, dem Mieter die Berufung auf das Zinsminderungsrecht nach § 1096 ABGB abzuschneiden.
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Zuruckweisungsverbot ausgesprochen, jedoch das Kriterium ,Nutzung der Wohnung™" nicht naher definiert. Der Mieter wird - worauf bereits
die Vorinstanzen zutreffend hingewiesen haben - auch bei Mangeln, die der vertragsgemafen oder ordnungsgeméaflen Nutzung
entgegenstehen, verpflichtet, die Wohnung zu Gbernehmen. Damit wird dem Mieter die Mdglichkeit genommen, bei Verzug des Vermieters
gemal § 918 ABGB vom Vertrag zuruckzutreten, wodurch er unangemessen in seinen Rechten gegentuber dem Vermieter beschrénkt wird,
ohne dass dafiur ein Ausgleich geschaffen wird. Die Klausel ist daher groblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB. AuRerdem wird -
bei kundenfeindlichster Auslegung - durch die Verpflichtung zur Ubernahme in Kenntnis des Mangels ein Ausschluss des
Zinsminderungsrechtes nach § 1096 ABGB bewirkt (vgl zu Klausel 1).

Klausel 6:

Zuséatzliche Ausstattungsarbeiten, die mit dem Gebaude fest verbunden sind, bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.
Es wird auf die Ausfihrungen zu Klausel 2 verwiesen.

Klausel 7:

Vereinbart wird, dass der Hauptmietzins auf Basis des vom Statistischen Zentralamt monatlich verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 (VPI
96) wertbestandig erhalten wird, wobei eine Verringerung des Hauptmietzinses ausgeschlossen wird. Die Beklagte verweist dazu nur auf
ihre Unterlassungsverpflichtung. Zum Bestehen der Wiederholungsgefahr wurde bereits Stellung genommen.

Klausel 8:

Unter Betriebskosten sind alle jene Aufwendungen zu verstehen, die fur den ordnungsgemafen Betrieb der Liegenschaft.... erforderlich sind
und/oder durch die Benlutzung von Gemeinschaftseinrichtungen durch den Nutzer entstehen. Insbesondere, jedoch nicht ausschliefilich,
zahlen dazu....

Die Klagerin hélt diese Klausel fur intransparent im Sinne des 8 6 Abs 3 KSchG und gréblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB,
weil die auf den Mieter Uberwalzten Betriebskosten nur beispielsweise aufgezahlt seien und das Ausmaf der den Mieter treffenden
Kostenbelastung dadurch nicht abschéatzbar sei. Im Teilanwendungsbereich des MRG, um den es hier gehe, gelte 8 21 MRG nicht. Mangels
einer Vereinbarung gelte die dispositive Regel des § 1099 ABGB, wonach alle Lasten und Abgaben der Vermieter trage. Es werde in der Klausel
der Begriff Erhaltungskosten von jenem der Betriebskosten nicht eindeutig erkennbar abgegrenzt. Die Beklagte fuhrt aus, dass die typischen
und wesentlichen Betriebskostenelemente beispielhaft aufgezéhlt worden seien, wodurch in zumutbarer Art und Weise eine Interpretation
maglich sei. Bei Mietvertragen handle es sich um Dauerschuldverhaltnisse, sodass sowohl durch eine Anderung der Rechtslage als auch

durch neuere Entwicklungen der Technik Anpassungen erforderlich seien. Eine taxative Aufzdhlung sei nicht maglich.

Das Erstgericht wies das Begehren in diesem Punkt ab, da fir Unklarheiten der Definition ,,ordnungsgemaler Betrieb der Liegenschaft" kein
Raum sei.

Das Berufungsgericht anderte die Entscheidung des Erstgerichtes zu dieser Klausel im Sinn einer Klagestattgebung ab. Es vertrat die Ansicht,
dass ausdricklich von ,Betrieb™ und nicht von ,Erhaltung” die Rede sei, daher der Erhaltungsaufwand nach § 1096 ABGB zu Lasten des
Vermieters gehe. Aus Punkt 5.2.1 (richtig: V.2.4 Beil. /A) ergebe sich auch die Zahlungspflicht des Mieters in Bezug auf den vom Vermieter

zu leistenden Beitrag zu den Ricklagenfonds des Hauses. Dies sei eindeutig als Erhaltungsaufwand zu qualifizieren, weshalb dessen Abwalzung
auf den Mieter gréblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB sei, da keine sachliche Rechtfertigung fur die Uberwalzung bestehe.

Im Teilanwendungsbereich des MRG (8 1 Abs 4 MRG) kommt - worauf bereits die Vorinstanzen zutreffend hingewiesen haben - § 1099 ABGB
zur Anwendung, wonach der Vermieter alle Lasten und Abgaben der Bestandsache zu tragen hat. Uberwalzungsvereinbarungen - wie

die vorliegende - sind nach dem Willen der Vertragsparteien auszulegen (Wurth in Rummel3, 8 1099 ABGB Rz 1; E. M. Hausmann in
Hausmann/Vonkilch, § 21 MRG Rz 5).

WWMW Es bleibt also nlcht bei den Betrlebskosten im herkommllchen Wortsmn wie dies

durch die Aufzdhlung indiziert ware. Zu den ,Betriebskosten™ kénnten - bei Auslegung im kundenfeindlichsten Sinn - auch nicht

einmal angedeutete Kostenkategorien gezahlt werden. Es ist also unklar, was unter ,,Aufwendungen, die fur den ordnungsgemafien Betrieb
einer Liegenschaft erforderlich sind..." gemeint sein kénnte. Der Mieter kann die auf ihn allenfalls zukommenden Kosten nicht absehen. Die
Klausel ist daher intransparent im Sinn des 8 6 Abs 3 KSchG.

Klausel 9:

Jedenfalls kann der Vermieter alle jene Betrage, welche ihm aus dem obgenannten oder ahnlichen Titeln als Eigentimer hinsichtlich

des Bestandobjektes zur Zahlung vorgeschrieben werden, dem Mieter als Betriebskosten im Sinne dieses Vertragspunktes weiterverrechnen.
Die Klagerin bringt vor, dass diese Klausel noch in gréRerem Ausmalf als Klausel 8 von den Grundsatzen der 88 1096 und 1099 ABGB abgehe
und auch intransparent im Sinn des 8§ 6 Abs 3 KSchG sei, da die auf den Mieter Uberwalzbaren Betriebskosten nicht abschéatzbar seien.

Die Beklagte bestritt dies unter Hinweis auf ihr Vorbringen zu Klausel 8.

Das Erstgericht wies das Begehren unter Hinweis auf seine Ausfuhrungen zu Klausel 8 ab.

Das Berufungsgericht anderte in eine Klagsstattgebung in diesem Punkt um und verwies ebenfalls auf seine Ausfihrungen zu Klausel 8. Auch
diese Klausel ist intransparent, weil nicht klar gelegt wird, was unter ,Titel" gemeint sein kénnte. Soweit darin allenfalls ein Abgehen von §
1096 ABGB zu erblicken ist, ist dazu auf Klausel 23 zu verweisen.

Klausel 10:

Der Mieter haftet dem Vermieter fur alle durch die verspatete Entgeltzahlung verursachten Kosten, soferne die Verspatung nicht eindeutig
vom Vermieter zu vertreten ist.

Die Klagerin bringt vor, dass von der dispositiven Norm des 8§ 1333 Abs 3 ABGB ohne sachliche Rechtfertigung abgegangen werde, was sie
als groblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB geltend mache. Die Klausel sei auch intransparent, weil sie dem Schuldner
dle Voraussetzungen dle gemafs 8§ 1333 Abs 2 ABGB fur einen Ersatzanspruch des Glaubigers vorllegen mussten verschlelere

Die Beklagte stutzt SICh elnerselts auf dle abgegebene Unterlassungserklarung andererselts Wendet sie ein, dass § 1333 Abs 3 ABGB dispositiv
sei. Es bestehe keine Pflicht der Beklagten, auf die Abweichung vom dispositiven Recht hinzuweisen.

Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel deshalb groblich benachteiligend im Sinne des 8 879 Abs 3 ABGB sei, weil sie

ganzlich undifferenziert dem Mieter den Ersatz ,aller durch die verspatete Entgeltzahlung verursachten Kosten" auferlege. Damit seien auch
alle unnétigen Kosten, die nur in irgendeinem Zusammenhang mit der Entgeltzahlung stiinden, vom Mieter zu tragen. Dem Mieter werde
dadurch ein von vornherein unabschatzbares Zahlungsrisiko aufgeburdet. Der Mieter sei dem Betreibungsverhalten des Vermieters ausgeliefert
und musste ihm auch unzweckméRige Betreibungsschritte ersetzen.

Das Berufungsgerlcht bestatigte die Entscheldung es bestehe keine sachliche Rechtfertigung fur das Abgehen vom dlsposmven Recht.

b 3 3 g _stehen (§ 1333 Abs 3 ABGB idF

vor dem HRAG BGBI | 2005/120 nunmehr wortgleich § 1333 Abs 2 ABGB). D|e Rewsmnswerberln uberS|eht die Rechtsprechung des

Obersten Gerichtshofes, dass eine Kostentragungsvereinbarung dann groblich benachteiligend im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB ist, wenn

sie undifferenziert sdmtliche Kosten der allfalligen Betreibung und Eintreibung auf den sdumigen Schuldner Uberwélzt und damit dem Schuldner
ein von vornherein unabschatzbares Zahlungsrisiko aufbirdet bzw ihn dem Betreibungsverhalten des Unternehmers ausliefert (RIS-

Justiz RS0110991). Dieser Rechtsprechung entspricht nunmehr § 1333 Abs 3 ABGB idF des ZinsRAG, BGBI | 2002/118. Ein Abgehen von

dieser Bestimmung ohne sachliche Rechtfertigung ist groblich benachteiligend im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB.

Klausel 11:

Kommt der Mieter mit Zahlungen in Verzug, kénnen einlangende Teilzahlungen, unabhéngig von der vom Mieter vorgenommenen
Widmung, primar auf den altesten aushaftenden Hauptmietzins angerechnet werden.

Dadurch gerate der Mieter in Verzug
mit den nachfolgenden Mletzmszahlungen und Iaufe Gefahr dass sein Mletverhaltnls wegen Nichtzahlung des Mietzinses aufgekiindigt werde.
Die Beklagte gab hinsichtlich dieser Klausel eine Unterlassungserklarung ab. Im Ubrigen wendet sie ein, dass § 1415 ABGB dispositiv und
daher abdingbar sei.

Das Erstgericht wies die Klage in diesem Punkt ab, weil die Klausel nicht groblich benachteiligend sei. Es bestehe keine Gefahr, dass der
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Admin
Unterstreichen
Die in den Mietverträgen von der Beklagten vorgesehene Klausel ist unklar im Sinn des § 6 Abs 3 KSchG, weil sie einerseits die
Betriebskosten beispielsweise aufzählt („insbesondere"), andererseits aber gleichzeitig darauf verweist, dass die in der Aufzählung
genannten Kostenkategorien nicht „ausschließlich" seien.

Admin
Hervorheben
Zusätzliche Ausstattungsarbeiten, die mit dem Gebäude fest verbunden sind, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

Admin
Unterstreichen
Eine verschuldensunabhängige Haftung des Mieters für das verspätete Einlangen von Entgeltzahlungen sei sachlich nicht gerechtfertigt.

Admin
Unterstreichen
Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zinsen auch noch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschuldeter und ihm erwachsener
Schäden geltend machen, insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betreibungsoder
Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen

Admin
Unterstreichen
Die Klägerin macht geltend, dass die Klausel das Recht des Mieters auf Zinsminderung dadurch beeinträchtige, dass der Vermieter
trotz berechtigter Zinsminderung die Zahlung auf den ältesten aushaftenden Mietzins anrechnen könnte.

Admin
Hervorheben
Unter Betriebskosten sind alle jene Aufwendungen zu verstehen, die für den ordnungsgemäßen Betrieb der Liegenschaft.... erforderlich sind
und/oder durch die Benützung von Gemeinschaftseinrichtungen durch den Nutzer entstehen. Insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,
zählen dazu....


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Vermieter zum Nachteil des Mieters von der Anrechnungsregel Gebrauch machen kénnte, weil durch die Anrechnung auf die alteste
Mietzinsschuld die Aufrechterhaltung eines qualifizierten Verzuges offensichtlich nicht mdéglich sei.

stelle einen Verstol nach § 879 Abs 3 ABGB dar

Der Einwand der Revisionswerberin, dass die Klausel nur bei vertragswidrigem Verhalten relevant werde, nicht jedoch, wenn der Klager
einen Anspruch auf Zinsminderung habe, geht schon deshalb ins Leere, weil es ja meist der Streitpunkt zwischen den Parteien sein wird, ob
sich ein Sachverhalt verwirklicht hat, der eine Zinsminderung rechtfertigt oder nicht. Die Klausel kann also sehr wohl in dem Fall, in dem
Streit Uber das Bestehen des Mietzinsminderungsanspruches besteht, zur Anwendung kommen. Sofern Schuldner und Glaubiger

keine Vereinbarung getroffen haben, welche von mehreren Schuldposten getilgt werden sollen, gilt jene Schuld als abgetragen, die der
Schuldner bezeichnet, es sei denn, der Glaubiger wirde dagegen Widerspruch erheben (88 1415, 1416 ABGB; RIS-Justiz RS0034703). Auch
wenn der Revisionswerberin zuzugestehen ist, dass grundsatzlich eine Widmung auf den &ltesten aushaftenden Hauptmietzins im Interesse
des Mieters sein wird, so Ubergeht sie aber, dass es gerade im Mietrechtsbereich oftmals Situationen gibt, in denen Streitigkeiten Uber

die Berechtigung einer Forderung des Vermieters bestehen und die Mieter durch gezielte Widmung nur bestimmte Teilbereiche

des vorgeschriebenen Hauptmietzinses und der Betriebskosten begleichen wollen, die ihrer Meinung nach zu Recht bestehen. Durch die
Widmung verhindert der Mieter - vorausgesetzt, dass er Recht behélt -, dass er mit dem laufenden Mietzins in Verzug kommt und sich der
Gefahr einer Raumungsklage aussetzt. Genau das wird aber von der Beklagten mit der Klausel 11 unterlaufen, indem die Zahlungen
unabhéangig von der Widmung auf den altesten aushaftenden Hauptmietzins angerechnet wird. Mit dem eingeraumten Recht kann der
Vermieter daher alle Streitigkeiten Uber die H6he des Hauptmietzinses (Mietzinsminderungsrecht, Mietzinserh6hung) erschweren und den
Mieter zur Zahlung seiner Meinung nach unberechtigter Forderungen zur Vermeidung einer RAumungsklage zwingen. Der Mieter wéare dann
auf eine Ruckforderung der zu Unrecht geleisteten Betrage verwiesen. Fur diese Vorgangsweise gibt es keine sachliche Rechtfertigung. Die
Klausel widerspricht damit § 879 Abs 3 ABGB.

Klausel 12:

Fur den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Mieter zur Bezahlung von Verzugszinsen, und zwar nach Wahl des Vermieters in der
Hohe von 5 % liber der Bankrate (Diskontsatz der ONB) je angefangenem Monat fiir den riickstéandigen Betrag, zumindest jedoch 1,5 %
pro Monat. Die Klagerin macht einen Verstol3 gegen 8 879 Abs 1 ABGB geltend. Die Beklagte gab dazu eine Unterlassungserklarung ab,
bestreitet aber, dass die Klausel mit 8 879 Abs 1 ABGB unvereinbar sei. Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel im
Zusammenhang mit der H6he der vereinbarten Zinsen und dem Umstand, dass die Pflicht zur Bezahlung von Verzugszinsen unabhangig
vom Verschulden bestehe, groblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB sei. Das Berufungsgericht erkannte darin ebenfalls

eine grobliche Benachteiligung des Mieters, weil hier Verzugszinsen von Uber 60 % pro Jahr vereinbart wirden. Die Frage des

richterlichen MaRigungsrechts konnte daher dahingestellt bleiben. Der Mindestzinssatz von 1,5 % pro Monat fuhrt zu einer
Verzugszinsenbelastung von 18 % pro Jahr, nach Wahl des Vermieters kénnen aber auch 5 % Uber der Bankrate pro Monat begehrt
werden. Bereits 5 % pro Monat bedeutet - worauf das Berufungsgericht schon hingewiesen hat - eine Verzugszinsenbelastung von 60 % pro
Jahr. Auf Vertrag beruhende Vezugszinsen unterliegen genau so wie Darlehens- oder Kreditzinsen den Grenzen der Sittenwidrigkeit (RIS-
Justiz RS0119802). Bei auffallendem Missverhaltnis der beiderseitigen Leistungen liegt Sittenwidrigkeit im Sinne des 8 879 Abs 1 ABGB vor,
was bei einer Zinsenbelastung von uber 60 % pro Jahr wohl nicht ernsthaft bezweifelt werden kann.

Klausel 13:

[Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt innerhalb des Hauses..., grundséatzlich nach dem Verhaltnis des Flachenausmales

der vertragsgegenstandlichen Mieteinheit zur Gesamtsumme der Flachenausmale aller nutzbaren Einheiten des Hauses.] Der Vermieter ist
ohne Zustimmung des Mieters berechtigt, bei Einzelpositionen eigene Betriebskostenschlissel zu erstellen und anzupassen, Hundertséatze fir
die Aufteilung abzuéndern und gegebenenfalls Messgeréate auf Kosten des Mieters einzubauen, wenn diese zur Erreichung einer

gerechten Kostenaufteilung zweckmaRig ist. Die Klagerin stitzt sich darauf, dass diese Klausel im Sinne des 8 6 Abs 3 KSchG intransparent
und auch im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB grotblich benachteiligend sei. Dem Vermieter werde das Recht eingeraumt, Kriterien und damit

das Ausmars der auf den Mieter zu uberwalzenden Kosten ohne dessen Zustlmmung abzuandern Dl_e_B_dslagIeAALend.el_eul._da.ss_dLe_ELtahmng

Das Erstgericht erkannte im Sinne der Klagsstattgebung, weil der Vermieter einseitig und ohne Vorherbestimmungen ein hdheres Entgelt
verlangen kénne.

Das Berufungsgericht bestatigte diese Rechtsansicht. Soweit Mietvertrage dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegen, kann ein anderer
als der gesetzlich vorgesehene Verteilungsschlussel fiur einzelne Aufwendungen des Hauses nur zwischen Vermieter und allen Mietern
ivereinbart werden (8 17 Abs 1 MRG). Die Klausel ist, da sie diese Bestimmung insgesamt unterlaufen will, unwirksam.

Im Teilanwendungsbereich des MRG wird bei der konsumentenfeindlichsten Auslegung der Klausel dem Vermieter vom Mieter ein

einseitiges Gestaltungsrecht eingerdumt, also eine nachtrégliche Vertragsédnderung erlaubt, ohne dass dem Mieter auch nur ein
Anhoérungsrecht ausdricklich zugestanden wird. Genauere Kriterien, die dieses Gestaltungsrecht definieren wirden, fehlen, sodass der Mieter
die Auswirkungen dieser Vereinbarung nicht absehen kann. Die Klausel ist intransparent im Sinn des § 6 Abs 3 KSchG und nach § 879 Abs 3
ABGB groblich benachteiligend. Im Ubrigen ist die Klausel nicht auf Streitfalle zwischen Mietern eingeschrankt, sondern raumt dieses Recht
dem Vermieter ganz generell ein.

Klausel 14:

Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietvertrag ganz oder auch nur teilweise, entgeltlich
oder unentgeltlich Dritten zu Uberlassen.

Es wird auf die Ausfiihrungen zu Klausel 2 verwiesen.
Klausel 15:

Unbeschadet der eingegangenen Vertragsdauer gemaf Punkt 111 kann der Vermieter den Vertrag mit sofortiger Wirkung auflésen bzw vom
Vertrag zuricktreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und zwar insbesondere wenn der Mieter:

a) mit Entgeltzahlungen in Hohe einer Monatsmiete oder weniger im Rickstand ist, eventuell eingerdumte Zahlungsstundungen nicht einhélt
oder trotz Mahnung schuldig bleibt;

b) den Mietgegenstand, dem Gemeingebrauch dienende Bereiche oder gemeinsame technische Einrichtungen vertrags- oder
widmungswidrig benutzt oder den Mietgegenstand einem Dritten unbefugt Uberléasst, den Mietgegenstand oder gemeinsame Teile der
Anteile nachteilig nutzt, wodurch sonst vermeidbare Schéden an der Haussubstanz eintreten und trotz Setzung einer mindestens 14-
tagigen Nachfrist die Zuwiderhandlung fortsetzt oder spéter wiederholt;

d) ohne Zustimmung des Vermieters bauliche Veranderungen vornimmt;

e) rechtskraftige behordliche Auflagen oder gesetzliche Bestimmungen beziiglich des Mietgegenstandes nicht erfillt;
) den Mietgegenstand nicht dem Mietzweck entsprechend, sondern widmungswidrig verwendet.

Die Klagerin bringt dazu vor, dass die Klausel auf die Erweiterung der gesetzlich anerkannten Auflésungsgriinde abziele, insbesondere auf
die Erweiterung der Tatbestédnde des § 1118 ABGB. Dies sei unzulassig. Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklarung zu a, b d und

e. Zu Klausel lit f) bringt sie vor, dass sie zu keiner Erweiterung des 8 1118 ABGB flihre. Mit einer
widmungswidrigen Verwendung sei zwingend ein grob nachteiliger Gebrauch verbunden.

Das Erstgericht fuhrte aus, dass eine Ausweitung der in 8 1118 ABGB erschopfend aufgezahlten Aufhebungsgrinde nur insoweit maglich sei,
als diese den gesetzlich genannten gleichwertig seien. Die Mahnung des Verbrauchers sei eine unabdingbare Voraussetzung fur das Vorliegen
eines qualifizierten Mietzinsrickstandes. Der Vermieter sei nur bei erheblich nachteiligem Gebrauch zur Vertragsaufhebung berechtigt, worauf
nicht Bedacht genommen worden sei. Die Klausel sei daher insgesamt groblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3

ABGB.
Das Berufungsgericht schloss sich der Argumentation des Erstgerichtes an.
Zunéchst ist auf die Ausfiihrungen zu Klausel 3 zu verweisen. zu a:
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Admin
Unterstreichen
Das Berufungsgericht änderte die Entscheidung in diesem Punkt in eine Klagsstattgebung ab. Es könnte die Situation eintreten, dass der Mieter
die Zahlung für eine Abrechnungseinheit zurückfordern müsste, welche der Vermieter entgegen der vom Mieter vorgenommenen Widmung
der ältesten offenen Hauptmietzinsforderung zugeordnet habe und sich der Mieter damit in der für ihn ungünstigeren Klägerrolle finde.

Admin
Hervorheben
[Die Aufteilung der Betriebskosten erfolgt innerhalb des Hauses..., grundsätzlich nach dem Verhältnis des Flächenausmaßes
der vertragsgegenständlichen Mieteinheit zur Gesamtsumme der Flächenausmaße aller nutzbaren Einheiten des Hauses.] Der Vermieter ist
ohne Zustimmung des Mieters berechtigt, bei Einzelpositionen eigene Betriebskostenschlüssel zu erstellen und anzupassen, Hundertsätze für
die Aufteilung abzuändern und gegebenenfalls Messgeräte auf Kosten des Mieters einzubauen, wenn diese zur Erreichung einer
gerechten Kostenaufteilung zweckmäßig ist.

Admin
Unterstreichen
Die Beklagte wendet ein, dass die Erfahrung
bei Mietverträgen gezeigt habe, dass Flächenschlüssel durch geänderte Gegebenheiten (andere Heizanlagen etc) ungerecht werden könnten.
Die Regelung habe den Zweck, dem Eigentümer eine Aufstellung zu ermöglichen, die zwischen den Mietern zu einer sachgerechten
Verteilung führe. Dies liege im Interesse des Mieters, weil andernfalls ein einziger Mieter, der die Zustimmung verweigere, eine Aufteilung, die
von allen anderen Mietern als gerecht und wünschenswert beurteilt werde, verhindern könnte.

Admin
Hervorheben
[da schau her, hier schon!]
schriftlich

Admin
Hervorheben
Ohne schriftliche Zustimmung des Vermieters ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietvertrag ganz oder auch nur teilweise, entgeltlich
oder unentgeltlich Dritten zu überlassen.

Admin
Hervorheben
Unbeschadet der eingegangenen Vertragsdauer gemäß Punkt III kann der Vermieter den Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen bzw vom
Vertrag zurücktreten, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, und zwar insbesondere wenn der Mieter:
a) mit Entgeltzahlungen in Höhe einer Monatsmiete oder weniger im Rückstand ist, eventuell eingeräumte Zahlungsstundungen nicht einhält
oder trotz Mahnung schuldig bleibt;
b) den Mietgegenstand, dem Gemeingebrauch dienende Bereiche oder gemeinsame technische Einrichtungen vertrags- oder
widmungswidrig benützt oder den Mietgegenstand einem Dritten unbefugt überlässt, den Mietgegenstand oder gemeinsame Teile der
Anteile nachteilig nützt, wodurch sonst vermeidbare Schäden an der Haussubstanz eintreten und trotz Setzung einer mindestens 14-
tägigen Nachfrist die Zuwiderhandlung fortsetzt oder später wiederholt;
d) ohne Zustimmung des Vermieters bauliche Veränderungen vornimmt;
e) rechtskräftige behördliche Auflagen oder gesetzliche Bestimmungen bezüglich des Mietgegenstandes nicht erfüllt;
f) den Mietgegenstand nicht dem Mietzweck entsprechend, sondern widmungswidrig verwendet.
Die Klägerin bringt dazu vor, dass die Klausel auf die Erweiterung der gesetzlich anerkannten Auflösungsgründe abziele, insbesondere auf
die Erweiterung der Tatbestände des § 1118 ABGB. Dies sei unzulässig. Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklärung zu a, b d und
e. Zu Klausel lit f) bringt sie vor, dass sie zu keiner Erweiterung des § 1118 ABGB führe. Mit einer
widmungswidrigen Verwendung sei zwingend ein grob nachteiliger Gebrauch verbunden.


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Ein im Sinn des 8 1118 ABGB qualifizierter Zinsriickstand liegt vor, wenn der Bestandnehmer trotz gehoriger Mahnung, den falligen Zins zu
zahlen, bis zu dem darauffolgenden Zinsfalligkeitstermin den rickstandigen (und eingemahnten) Zins nicht vollstandig entrichtet hat (9 Ob
29/99a; Wurth in Rummel3, § 1118 ABGB Rz 15). Als gehérige Mahnung ist jedes Verhalten des Vermieters anzusehen, aus dem sich ergibt,
dass der Glaubiger die Leistung ernstlich fordert (9 Ob 29/99a). Die Mahnung muss zwar nicht in einer bestimmten Form erfolgen, doch muss
dem Schuldner der Ernst seiner Lage dadurch ins Bewusstsein gerufen werden, dass der Bestandgeber zu erkennen gibt, dass er eine

weitere Verzogerung der Zinszahlung tGber eine angemessene Nachfrist hinaus nicht mehr hinzunehmen gewillt ist (RIS-Justiz

RS0021197, RS0021229). Die Mahnung wird durch die Zustellung der Zins- oder Raumungsklage ersetzt (RI1S-Justiz RS0021229).

Die Klausel schrankt die Voraussetzungen fur die Vertragsauflosung insbesondere dadurch ein, dass bereits der Mietzinsrickstand ohne
Mahnung einen Auflésungsgrund darstellen soll. Eine Erweiterung der Tatbestédnde des § 1118 ABGB ist rechtsunwirksam.

der Ausweitu
Klausel 16:

Desgleichen hat der Mieter bauliche MaBnahmen, die zur Erhaltung des Hauses.... und der dazu gehérenden Anlagen oder des
Mietobjektes notwendig oder zweckmé&Rig sind, zu dulden.

auf Erhaltungsarbeiten und Arbeiten, die dafir notwendig und nitzlich seien, beschrankt sei. Die Duldungspflicht entspreche der
Interessenlage, die sowohl flr den Vermieter als auch fur die Summe der Mieter in einem Gebaude adaquat sei.

Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel im Sinn des 8§ 879 Abs 3 ABGB groéblich benachteiligend sei, weil der Mieter
wesentliche Beeintrachtigungen seines Bestandrechtes nicht zu dulden brauche.

Das Berufungsgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel hinter dem Regelungsinhalt des § 8 Abs 2 MRG zuriick bleibe und derartig Eingriffe
nur zuléssig seien, wenn sie bei billiger Abwégung aller Interessen dem Mieter auch zumutbar seien und keine wesentliche oder

dauernde Beeintrachtigung des Mietrechts zur Folge hatten. Soweit die Mietvertrage dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegen,
verstoRlt die Klausel gegen 8§ 8 MRG und ist daher unwirksam nach § 879 Abs 1 ABGB.

Bei Mietvertragen, die dem Teilanwendungsbereich des MRG nach § 1 Abs 4 MRG unterliegen, kommt 8 8 MRG nicht unmittelbar zur
Anwendung. Dies ist aber zu relativieren. 8§ 8 MRG enthélt teilweise Regelungen, die die zu § 1098 ABGB von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsatze bericksichtigen, sodass in diesem Umfang die formale Nichtanwendung des § 8 MRG fur die Beurteilung der
Rechtsfrage im Ergebnis keine Auswirkungen hat (vgl Vonkilch in Hausmann/Vonkilch, 8 8 MRG Rz 3). Danach hat der Mieter jedenfalls nicht
alle baulichen Mallnahmen, die zur Erhaltung des Hauses notwendig oder zweckmaRig erscheinen, zu dulden, wie dies die Klausel bewirken
will. Der Mieter muss sich Eingriffe in seine Bestandrechte durch den Hauseigentimer nur soweit gefallen lassen, als sie die Auslibung

seiner Mietrechte nicht wesentlich erschweren oder gefahrden. Die Pflicht des Mieters ist dahin eingeschrankt, dass es sich hiebei um

wirklich notwendige MaRnahmen des Hauseigentiimers handeln muss sowie dass dies die einzige Moglichkeit ist, das Haus und dessen
Bewohner vor Nachteilen zu bewahren (RIS-Justiz RS0020936; Wiurth in Rummel3, § 1098 ABGB Rz 8; Iro in KBB, § 1098 ABGB Rz 4). Es ist
also in jedem Fall eine Interessenabwagung vorzunehmen, die in der Klausel bei ihrer konsumentenfeindlichsten Auslegung fehlt.

Auch unverhaltnisméaRige Eingriffe in das Mietrecht werden ermadglicht. Sie ist groblich benachteiligend nach 8 879 Abs 3 ABGB. Dass sich auch
aus Klausel 17 kein bei baulichen MalBnahmen zu beachtender Interessenausgleich ergibt, wird im Folgenden dargestellt.

Klausel 17:
Der Vermieter wird bei Durchfiihrung solcher Arbeiten die Belange des Mieters nach Méglichkeit bertcksichtigen.

Die Klagerin bringt vor, dass damit dem Vermieter unzulassigerweise eine nicht naher determinierte Berechtigung eingeraumt werde, im Zuge
von baulichen MalBhahmen in das Gebrauchsrecht des Mieters einzugreifen.
Die Beklagte meint, dass es im Kern darum gehe, dass nicht durch die sachwidrige Obstruktion eines einzelnen Mieters MalRnahmen

blockiert werden kénnten, die im Interesse der Gesamtheit der Mieter liege. Das Erstgericht gab unter Hinweis auf seine Ausfuhrungen zu
Klausel 16 dem Begehren Folge.

Das Berufungsgericht teilte die Ansicht des Erstgerichtes, dass es sich um eine bloRe Absichtserklarung des Vermieters handle und nicht um

ein Recht des Mieters auf Bericksichtigung seiner Belange. Mit der Formulierung, dass , die Belange des Mieters nach Moglichkeit"
bertcksichtigt wiirden, ergibt sich klarerweise keine Verpflichtung des Vermieters zur Interessenwahrung im zur Klausel 16 dargelegten Sinn.
Der Vermieter entscheidet selbst und ohne Einflussmdoglichkeit des Mieters, was er fir mdglich halt oder nicht. Die Klausel ist im Zusammenhalt
mit der Klausel 16 im Sinne der dargelegten Argumente groblich benachteiligend.

Klausel 18:

Sollten sich bei Reparaturarbeiten Einrichtungen des Mieters als hinderlich erweisen, sind diese Uber Ersuchen des Vermieters auf die Dauer
der Arbeiten zu entfernen.

Die Klagerin meint, dass auch diese Klausel gegen § 1098 ABGB verstolie.

Die Beklagte verweist auf ihre Ausfiihrungen zu Klausel 16. Das Erstgericht bejahte die grobliche Benachteiligung des Mieters.
Das Berufungsgericht schloss sich der Ansicht des Erstgerichtes an; auf die Zumutbarkeit des Eingriffes sei in der Klausel kein Bezug
genommen worden.

Auch insoweit ist auf obige Ausfuhrungen zu Klausel 16 zu verweisen. Die Vorinstanzen haben bereits zutreffend dargelegt, dass hier

keine Einschrankung auf wirklich notwendige Mallhahmen des Hauseigentimers, die dem Mieter zumutbar sind, gemacht wird. Es fehlt

ohne sachliche Rechtfertigung auch nur der Ansatz einer Interessenabwagung, sodass die Klausel zum Nachteil des Mieters im Sinne des § 879
Abs 3 ABGB groblich benachteiligend ist.

Klausel 19:

Fur die Dauer dieser Arbeiten ist der Mieter nicht berechtigt, den Mietzins zu mindern, ein Zurtickbehaltungsrecht auszutiben, Schadenersatz
zu verlangen oder sonstige Anspriche geltend zu machen. Es ist auf die Ausfuhrungen zur Wiederholungsgefahr zu verweisen.

Klausel 20:

Bei zeitweiligem Ausfall von technischen Anlagen, zB von Strom- oder Wasserzufuhr bzw Leitungsgebrechen, ist der Mieter nicht

berechtigt, Minderungs-, Schadenersatz-, Zuriickbehaltungs- oder irgendwelche sonstige Anspriche gegenuber dem Vermieter geltend zu
machen. Die Klagerin bringt vor, dass durch die Klausel der Mietzinsminderungsanspruch des Mieters nach 8 1096 ABGB abbedungen werden
solle. Im Ubrigen verstoRe die Klausel gegen § 6 Abs 1 Z 9 KSchG und § 9 KSchG.

Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklarung. Im Ubrigen verstoRe die Regelung nicht gegen § 1096 ABGB, weil sie nur solche
Gebrechen umfasse, die eindeutig auRerhalb der Sphare des Eigentimers lagen.

Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dass durch die Klausel samtliche Anspriiche gegen den Vermieter (auch bei Verschulden)
ausgeschlossen werden sollten. Die Klausel versto3e gegen 8 6 Abs 1 Z 9 KSch, 8 9 KSchG und 8 1096 ABGB.

Das Berufungsgericht schloss sich den Ausfilhrungen des Erstgerichtes an.

Soweit sich die Revisionswerberin auf ihre Unterlassungserklarung beruft, ist sie auf die bereits dargelegten Argumente zu verweisen. Im
Ubrigen gelten die Ausfihrungen zu Klausel 1. Vom Ausschluss ist auch der Ersatz fir Schaden umfasst, die vom Vermieter verursacht
und verschuldet werden, und es soll das Mietzinsminderungsrecht generell ausgeschlossen werden.

Klausel 21:

Der Vermieter wird nach schriftlicher Bekanntgabe der Stérung die MalBnahmen zur Beseitigung der Stérung einleiten.

Die Klagerin macht geltend, dass diese Klausel die Erhaltungspflicht einschranke und den Mieter gréblich benachteilige.

Die Beklagte erwidert, dass die Klausel sachgerecht sei, weil der Mieter angeleitet werden solle, méglichst rasch Stérungen bekanntzugeben.

http://www.ris.bka.gv.at/MarkierteDokumente.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=...ize=50&Suchworte=&WxeFunctionToken=0b911bf1-b790-4ce3-9¢c94-d5e96283c6de (12 von 52) [27.7.2010 13:19:44]


Admin
Unterstreichen
Die Aufhebung des Vertrages nach § 1118 erster Fall ABGB setzt einen erheblichen Nachteil für den Vermieter voraus, der in einer
erheblichen Verletzung wichtiger ideeller oder wirtschaftlicher Interessen gelegen sein kann oder auch in einer erheblichen Verletzung der
Substanz des Mietgegenstandes. Die Klauseln gehen von der Voraussetzung des erheblich nachteiligen Gebrauchs ab. Die Vereinbarung
der Ausweitung der Auflösungsgründe ist gesetzwidrig und nach § 879 Abs 1 ABGB nichtig.

Admin
Hervorheben
Desgleichen hat der Mieter bauliche Maßnahmen, die zur Erhaltung des Hauses.... und der dazu gehörenden Anlagen oder des
Mietobjektes notwendig oder zweckmäßig sind, zu dulden.

Admin
Unterstreichen
der nur ihm
zumutbare Maßnahmen des Vermieters zu dulden habe, soweit dadurch das Bestandrecht nicht wesentlich beeinträchtigt werde.


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Das Erstgericht verwies auf einen Versto3 nach 8 10 Abs 3 KSchG. Die Klausel sei geeignet, die Rechtswirksamkeit formloser Erklarungen
des Unternehmers auszuschalten, wenn dieser die Beseitigung formlos zusage. Die Bestimmung sei daher geeignet, den Mieter davon

abzuhalten Rechte aus elner formlosen Zusage geltend zu machen. Das_Bﬁ_mﬂmgsgﬁ_nghl_edsanﬂle_m_dﬂUﬂausﬂ_ems_ELeuﬂ&hnung

Soweit die Revisionswerberin darlegt, dass durch diese Klausel das gerechtfertigte Interesse des Vermieters an einer Dokumentation der
Anzeige des Mieters zum Ausdruck komme, ist ihr zu erwidern, dass die Klausel weit Uber dieses Bedurfnis hinausgeht. Abgesehen davon, dass
sie selbst fur eine Dokumentatlon sorgen kann, soll die Klausel nach |hrem Wortlaut beW|rken dass ohne Schrlftform elne Bekanntgabe

der Storung unbeachtllch ist.

Nach der konsumentenfelndllchsten Auslegung sollen
allfalllge aus der Unterlassung der Beseltlgung resultlerende Schadenersatzanspruche gegen den Vermieter durch die schriftliche Bekanntgabe
der Storung bedingt sein. Dies bedeutet, dass der Vermieter mundliche Bekanntgaben von Stérungen einfach ignorieren und damit die Haftung
fur grob fahrlédssige oder vorsétzliche Schaden ausschliellen kdnnte, was 8 6 Abs 1 Z 9 KSchG widerspricht. Die Klausel ist insgesamt auch
gréblich benachteiligend im Sinne des 8 879 Abs 3 ABGB.

Klausel 22:
Der Mieter bestatigt, den Mietgegenstand in neuwertigem Zustand
Ubernommen zu haben.

Die Klagerin macht einen Verstol3 gegen 8 6 Abs 1 Z 11 KSchG geltend. Die Beklagte wendet ein, dass sie eine Unterlassungserklarung
dazu abgegeben habe und die Regelung im Ubrigen zulassig sei, weil es zu keiner Verschiebung der Beweislast komme. Auch nach
allgemeinen Regeln sei der Mieter beweispflichtig, wenn er gegenteilige Behauptungen aufstellte.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsansicht, dass diese Klausel im Zusammenhalt mit der Klausel 5 als benachteiligend anzusehen sei. Einerseits

solle der Mieter mit der Vertragsunterfertigung bestatigen, dass der Mietgegenstand in einem einwandfreien Zustand tlbernommen worder{Gemeint:Wohnung
sei, andererseits stiinden festgestellte Mangel, die die Nutzung der Wohnung zulieRen, dem Mietbeginn bzw der Ubernahme des bezogen, weil K.
Mietgegenstandes nicht entgegen. In diesem Zusammenhang liege ein Verstol3 gegen § 6 Abs 1 Z 11 KSchG vor, weil die Rechtsposition |Mangel hingenommen.
des Mieters im Vergleich zu jener des Vermieters ohne sachliche Rechtfertigung geschwacht werde.

Das Berufungsgericht gab der Berufung Folge und anderte die Entscheidung in diesem Punkt im Sinn einer Klagsabweisung ab. Es vertrat
die Ansicht, dass hier keine Beweislastverschiebung eintrete, weil der Mieter im Fall der Geltendmachung von Ansprichen Mangel
des Mietgegenstandes in jedem Fall zu beweisen habe. Es &ndere sich daher nichts an der ihm aufgebirdeten Beweislast.

Der Revision der Klagerin kommt in diesem Punkt Berechtigung zu. Die Klausel ist geeignet, zu einer Beweislastverschiebung entgegen & 6 Abs 1[0GH widerspricht

Z 11 KSchG zum Nachteil des Konsumenten zu fuhren. Zunachst ist auf die diesbeziglichen Ausfiihrungen zur Klausel 1 zu verweisen. Weiters Klagspt 1, hier ja in

ist der Fall der Geltendmachung eines Ersatzanspruches des Vermieters gegen den Mieter nach § 1111 ABGB zu bedenken. Der Vermieter muss | kenntnis der Méangel
bei Abnitzungen und Schéaden, die Uber die schonende Nutzung hinausgehen, den Zustand der Wohnung, in dem sie tbernommen wurde (8 (zu § 6(1)11 KSchG) !

1109 ABGB), und den Zustand bei Beendigung des Mietverhaltnisses beweisen. Durch die beanstandete Klausel wird nun die Beweislast
zum Nachteil des Mieters verschoben, weil sie eine Bestatigung Uiber den Zustand des Mietgegenstandes im Zeitpunkt der Ubernahme
darstellt. Dem Mieter wird also zu seinem Nachteil eine Beweislast auferlegt, die ihn von Gesetzes wegen nicht trifft.

Klausel 23:

Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und unter Ausschluss des 8 1096 ABGB samtliche am

Mietgegenstand notwendig werdenden Reparaturen auf eigene Kosten durchzufuhren und Gberhaupt den Mietgegenstand zu erhalten; er ist
unter anderem verpflichtet, die im Mietgegenstand befindlichen Heizungsvorrichtungen, ferner samtliche Gas-, Elektro- und
Wasserinstallationen samt Geréten stets in betriebsfahigem Zustand zu erhalten und im Falle von Stérungen diese unverzuglich sach-

und fachgemal auf eigene Kosten instandsetzen zu lassen. Weiters fallen Eingangsture und Fenster im Bereich des Mietobjektes in Wartungs-
und Instandhaltungspflicht des Mieters.

Die Klagerin macht geltend, dass der Vermieter damit seine Erhaltungspflicht gemé&R § 1096 ABGB auf den Mieter Uberwélze, ohne dass dazu
eine sachliche Rechtfertigung bestehe. Der Mieter hafte fur jedes Risiko, auch fur Zufall.

Die Beklagte wendet ein, dass sie eine Unterlassungserklarung abgegeben habe. Im Ubrigen wiirde sich eine dem Vermieter
obliegende Instandhaltung zwingend in einem héheren Mietzins niederschlagen, was zweifelsohne zur Intransparenz der Bemessung
beitragen wirde. Das Erstgericht vertrat die Ansicht, dass die Klausel den zwingenden Mietzinsminderungsanspruch des Mieters bei
zufalliger Unbrauchbarkeit unterbinde. Das Festlegen einer Erhaltungspflicht verstol3e gegen § 879 Abs 3 ABGB, da sie im Einzelfall
unangemessen sein kénne und dann den Mieter groblich benachteilige.

Soweit von der Klausel in konsumentenfeindlichster Auslegung auch die Behebung von Schaden umfasst ist, die durch ein
vertragsmdrlges Verhalten des Vermieters oder von ihm Beauftragter entstanden sind, wird gegen § 6 Abs 1 Z 9 KSchG verstolZen.

J A Soweit das MRG nur
zum Te|I anwendbar ist (8 1 Abs 4 MRG), |st zZu erwagen dass die Klausel ausdrucklich darauf abzielt, dle Rechte und Pflichten nach 8 1096
ABGB generell auszuschlieBen. Wie bereits zu Klausel 1 dargelegt, ist 8 1096 Abs 1 zweiter Satz ABGB eine

Gewahrleistungsbestimmung besonderer Art fur Bestandvertrage, sodass der Ausschluss dieses Rechtes wegen 8 9 Abs 1 KSchG nicht zuléssig
ist. Konsequenterweise ist daher auch die Erhaltungspflicht des Vermieters Ausdruck seiner bestandrechtlichen Gewahrleistungspflicht und
damit einem Konsumenten gegenuber nicht generell ausschlieBbar (vgl auch Wilhelm, Hilfe, mein Keller schwimmt! Mietrechtliche
Gewahrleistung im MRG-Teilanwendungsbereich, in ecolex 2002, 637 mwN; Faber in immolex 2001, 264 mwN). Muss namlich der Vermieter
das Mietzinsminderungsrecht gegen sich wirken lassen, wenn die Bestandsache wahrend der Bestandzeit ohne Verschulden des Mieters
derart mangelhaft wird, dass es zum bedungenen Gebrauch nicht taugt, so ist dies nur das Druckmittel zur Durchsetzung

von Erhaltungsmaflinahmen, also der Gewahrleistungspflicht gegen den Vermieter. Bei vereinbarter genereller Erhaltungspflicht des Mieters
wird dieses Gewahrleistungsrecht ausgeschlossen, indem der Mieter selbst zur Erhaltung des vereinbarten und ordnungsgemafen
Gebrauchs verpflichtet wird. Nach der Klausel kann daher der Zustand, bei dem das Zinsminderungsrecht zum Tragen kdme, niemals
eintreten. Gewahrleistungsanspriche kénnen aber vor Kenntnis des Mangels einem Konsumenten gegeniiber nach § 9 Abs 1 KSchG

nicht ausgeschlossen oder eingeschrankt werden. Dem Verbraucher kann daher die Erhaltungspflicht des bedungenen Zustandes nicht
Ubertragen werden, auch wenn ein hoherer Mietzins zuléssigerweise héatte verlangt werden kdnnen. Im Interesse des Konsumentenschutzes
soll der Leistungsgegenstand eben klar, absehbar undh was nur dann der Fall ist, wenn die Leistungen klar umrissen
genannt werden und keine Gewahrleistungsrechte vor Kenntnis des Mangels ausgeschlossen werden. Gerade der im Rahmen des Zulassigen
frei vereinbarte Mietzins bildet dazu ein Regulativ und macht die vom Mieter zu erbringenden Leistungen transparenter.

Klausel 24:

Der Mieter ist dem Vermieter gegenuber fiur jede Beschadigung des Mietgegenstandes und der Gemeinschaftseinrichtungen verantwortlich und
zur Schadensbehebung verpflichtet, soweit die Beschadigung durch ihn, seine Angehdérigen oder Besucher verursacht wurde.

Die Beklagte wendet ein, dass sie eine Unterlassungserklarung abgegeben habe und im Ubrigen die Risikoregelung sachgerecht sei. Dem
Mieter werde lediglich auferlegt, jene MalRnahmen zu setzen, die er im Hinblick auf die faktische Kontrolle Uber das Mietobjekt in zumutbarer
Art und Weise setzen kénne.

Das Erstgericht gab dem Begehren statt. Die Klausel sehe eine verschuldensunabhangige Verpflichtung des Mieters zur Behebung der von ihm
bzw von ihm zurechenbaren Personen verursachten Schaden vor, ohne dass eine korrespondierende Bestimmung hinsichtlich des
Vermieters bestehe. Die Klausel sei groblich benachteiligend. Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsansicht des Erstgerichtes an.

Die Klausel sieht eine verschuldensunabhéngige Erfolgshaftung des Mieters vor. Dem gegenuber steht - im Gegensatz zur Ansicht der Revision
- nur die (nicht vertraglich erweiterte) gesetzliche Schadenersatzpflicht des Vermieters, sodass die Klausel gréblich benachteiligend im Sinne des
8 879 Abs 3 ABGB ist.

Klausel 25:
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Admin
Hervorheben
[eben genau nicht kalkulierbar!]
kalkulierbar sein

Admin
Hervorheben
Der Mieter verpflichtet sich, den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln und unter Ausschluss des § 1096 ABGB sämtliche am
Mietgegenstand notwendig werdenden Reparaturen auf eigene Kosten durchzuführen und überhaupt den Mietgegenstand zu erhalten; er ist
unter anderem verpflichtet, die im Mietgegenstand befindlichen Heizungsvorrichtungen, ferner sämtliche Gas-, Elektro- und
Wasserinstallationen samt Geräten stets in betriebsfähigem Zustand zu erhalten und im Falle von Störungen diese unverzüglich sachund
fachgemäß auf eigene Kosten instandsetzen zu lassen. Weiters fallen Eingangstüre und Fenster im Bereich des Mietobjektes in Wartungsund
Instandhaltungspflicht des Mieters.

Admin
Hervorheben
Der Mieter ist dem Vermieter gegenüber für jede Beschädigung des Mietgegenstandes und der Gemeinschaftseinrichtungen verantwortlich und
zur Schadensbehebung verpflichtet, soweit die Beschädigung durch ihn, seine Angehörigen oder Besucher verursacht wurde.

Admin
Hervorheben
[Schon sprachlogisch ein Blödsinn!]
Die Klägerin
stützt sich darauf, dass die Klausel eine verschuldensunabhängige Verpflichtung des Mieters zur Behebung aller von ihm verursachter
Schäden vorsehe und gröblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB sei.

Admin
Unterstreichen
Formvorbehalte
für Verbrauchererklärungen seien zwar im Sinne des § 10 Abs 3 KSchG grundsätzlich zulässig. Im vorliegenden Fall stelle dies aber
eine unsachliche gröbliche Benachteiligung des Verbrauchers dar, zumal gerade Reparaturarbeiten an Strom- und Wasserleitungen
dringliche Angelegenheiten seien, die durch einen erst zu bewältigenden Postweg ungebührlich verzögert werden könnten. Die Klausel
verstoße gegen § 879 Abs 3 ABGB.

Admin
Unterstreichen
Das Berufungsgericht erkannte in der Klausel eine Freizeichnung
des Vermieters von jeglichen Instandhaltungsarbeiten vor Zugang einer schriftlichen Erklärung des Mieters.

Admin
Unterstreichen
In jedem Fall, aber besonders bei Gefahr in Verzug, ist ein Beharren auf eine Schriftform zeitvergeudend
und beeinträchtigt die Interessen des Mieters an einer raschen Behebung erheblich.

Admin
Textfeld
Gemeint:Wohnung bezogen, weil kl. Mängel hingenommen.

Admin
Textfeld
OGH widerspricht Klagspt 1, hier ja in Unkenntnis der Mängel (zu § 6(1)11 KSchG) !

Admin
Unterstreichen
Das Berufungsgericht führte aus, dass gemäß § 1096 Abs 1 ABGB die Mietzinsbefreiung zwingend sei. Überdies verhindere § 9 KSchG
jegliche Beschränkung der Gewährleistung, als solche sei die Zinsbefreiung letztlich anzusehen.

Admin
Unterstreichen
Die Klausel geht zum Teil über § 8 MRG hinaus, was im Vollanwendungsbereich nicht wirksam vereinbart werden kann.

Admin
Hervorheben
Der Mieter bestätigt, den Mietgegenstand in neuwertigem Zustand
übernommen zu haben.


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Der Vermieter haftet nicht fur die Schaden durch Diebstahl, Brand oder Immissionen an den eingebrachten Waren und Gegenstanden,
gleichgultig welcher Art und Ursache diese Einwirkungen sind. Die Klagerin macht einen Versto3 nach § 6 Abs 1 Z 9 KSchG und 8 879 Abs 1
und Abs 3 ABGB geltend.

Die Beklagte erwidert, dass sie eine Unterlassungserklarung abgegeben habe. Im Ubrigen sei die Regelung sachgerecht, weil es nicht der
Kontrolle des Vermieters unterliege, welche Gegenstdnde mit welchem Wert vom Mieter in die Wohnung eingebracht worden seien. Das
Erstgericht verwies darauf, dass die Klausel jegliche Haftung des Vermieters fur die genannten Schaden ausschliel3e, also auch eine
Freizeichnung von der Haftung fur absichtliche oder grob fahrldssige Schadigung durch den Vermieter betreffe. Damit widerspreche

die Bestimmung 8 6 Abs 1 Z 9 KSchG. Es liege eine grobliche Benachteiligung des Mieters im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB vor.

Das Berufungsgericht schloss sich der Ansicht des Erstgerichtes an. Das Argument der Revision, dass durch die Klausel lediglich die
malfgebliche Rechtslage klargelegt werde und ein Ausschluss der Haftung des Vermieters fir von ihm schuldhaft herbeigefihrte Schaden
nicht enthalten sei, lasst sich mit dem Text der Klausel 25 nicht vereinbaren. Hier wird namlich klar und deutlich jegliche Haftung des
Vermieters ausgeschlossen, sodass die Regelung gemall § 6 Abs 1 Z 9 KSchG nicht verbindlich und auch geméaR § 879 Abs 3 ABGB
groblich benachteiligend ist.

Klausel 26:

Der Mieter ist nur mit Zustimmung des Vermieters berechtigt, an dem Mietgegenstand Um- und Einbauten sowie andere bauliche
Anderungen vorzunehmen.

Die Klagerin bringt vor, dass gemafl 8 1098 ABGB und der dazu ergangenen Judikatur bauliche Verdnderungen in einem gewissen Ausmalfi
zum Gebrauchsrecht des Mieters gehdrten und vom Vermieter auch ohne Zustimmung zu dulden seien. Die génzliche Bindung

baulicher Veranderungen an die Zustimmung des Vermieters schranke das Gebrauchsrecht des Mieters in sachlich nicht gerechtfertigtem
Ausmal ein, sodass die Klausel groéblich benachteiligend im Sinn des 8 879 Abs 3 ABGB sei.

Die Beklagte erwidert, dass 8 1098 ABGB dispositives Recht sei und es im Interesse der Gesamtheit der Mieter liege, dass nicht jeder Mieter
nach Belieben Um- und Einbauten oder andere bauliche Veranderungen, die die Substanz des Gebaudes betreffen, vornehmen kdnne.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsansicht, dass der Mieter zu baulichen Verédnderungen in gewissem Ausmalf berechtigt sei, wenn sie die
Substanz des Hauses nicht verletzten und nicht erheblich und leicht wieder zu beseitigen seien. Mit dieser Klausel bedurften Verdnderungen,

Das Berufungsgericht schloss sich der Ansicht des Erstgerichtes an. Es ist der Revisionswerberin zuzugeben, dass nach § 1098 ABGB der
Umfang des Gebrauchsrechtes in erster Linie nach Inhalt und Zweck des Vertrages bestimmt ist (RIS-Justiz RS0020944, Binder in Schwimann3,
8§ 1098 ABGB Rz 1; Wirth in Rummel3, § 1098 ABGB Rz 2; Iro in KBB, 8 1098 ABGB Rz 1). Auch fir jene Mietgegenstande, die der
Vollanwendung des MRG unterliegen, gilt gemaR § 8 Abs 1 MRG, dass der Mietgegenstand dem Vertrag gemaf zu gebrauchen und zu benitzen
ist. Dass die Klausel § 8 MRG widerspricht, wird von der Revisionswerberin in der Revision offenbar nicht mehr in Zweifel gezogen. Im Ubrigen
ist sie intransparent, da unklar ist, was mit dem Begriff ,Einbauten” gemeint ist.

Fur den Teilanwendungsbereich des MRG ist weiters zu bedenken, dass die Klausel deshalb groblich benachteiligend im Sinne des § 879 Abs

3 ABGB ist, weil sie jegliche, auch die geringfugigste, bauliche Veranderung verbietet, auch wenn sie fur die vereinbarungsgemalie

Verwendung des Objektes erforderlich und leicht wieder zu beseitigen ist und keine wichtigen Interessen des Bestandgebers - wie insbesondere
die Substanz des Hauses oder das au3ere Erscheinungsbild oder Interessen anderer Bestandberechtigter - beeintrachtigt (vgl 5 Ob 265/01h;
RIS-Justiz RS0020677, RS0020762; Iro in KBB, § 1098 ABGB Rz 3; Binder in Schwimann3, § 1098 ABGB Rz 49 ff je mwN). Da die Klausel
letztlich - in ihrer gebotenen konsumentenfeindlichsten Auslegung - jedwede Anderung verbietet, wird der Mieter groblich im Sinn von § 879 Abs
3 ABGB benachteiligt.

Zu Klausel 27:

Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass eine Hausordnung besteht und diese jederzeit den allgemeinen Bedirfnissen entsprechend angepasst
werden kann.

Die Klagerin fuhrt aus, dass diese Klausel § 6 Abs 2 Z 3 KSchG widerspreche; sie raume dem Vermieter die Moglichkeit einer
nachtréglichen Vertragsanderung ein, ohne dass dies im Einzelnen ausverhandelt worden wére. Es fehle auch an einer klaren Festlegung,
was Gegenstand der Hausordnung sein durfe.

Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklarung. Es entspreche im Ubrigen langjéahriger ésterreichweiter Ubung, dass im Rahmen
einer Hausordnung das Zusammenleben der Mieter geregelt werde. Die Entwicklung der rechtlichen oder sozialen Verhéaltnisse kénnten
ein Anderungsbediirfnis ergeben. Es kénne nur im Hinblick auf eine konkrete Hausordnung beurteilt werden, ob eine bestimmte
Regelung unzumutbar sei.

Die Klausel sei auch groblich benachteiligend nach § 879 Abs 3 ABGB.
Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsmeinung des Erstgerichtes an.

Die Vorinstanzen haben zutreffend erkannt, dass auch die Hausordnung Vertragsbestandteil ist und sie nicht nachtraglich vom Vermieter
einseitig zum Nachteil des Mieters geandert werden kann (RIS-Justiz RS0020982). Der Umfang des Gebrauchsrechtes des Bestandgebers
bestimmt sich auch nach der Hausordnung (Wirth in Rummel3, § 1098 ABGB Rz 2; Binder in Schwimann3, § 1098 ABGB Rz 2). Es kdnnen
daher die von der Revisionswerberin behaupteten ,allgemeinen Bedurfnisse" nicht nachtraglich in den Vertrag des Mieters

uneingeschrankt eingreifen. Diese Klausel verstdlit gegen 8 879 Abs 3 ABGB. Weiters ist auch 8§ 6 Abs 2 Z 3 KSchG heranzuziehen, weil

dem Vermieter ohne Aushandeln das Recht eingerdumt werden soll, einseitig die von ihm zu erbringende Leistung einem Mieter

gegeniiber abzuandern, ohne dass diese Anderung - besonders weil sie geringfiigig oder sachlich gerechtfertigt ist - zumutbar sein

muss. Abgesehen davon ist die Klausel auch intransparent nach § 6 Abs 3 KSchG, weil die ,Bedirfnisse” nicht spezifiziert sind und daher der
Inhalt der Anderung Uiberhaupt nicht absehbar ist.

Klausel 28:

Der Vermieter und die von ihm beauftragten Personen sind berechtigt, den Mietgegenstand gegen Vorankiundigung zu besichtigen. Die
Klagerin macht einen Verstol3 nach § 879 Abs 3 ABGB iVm 8§ 1096 ABGB geltend. Dem Vermieter stehe ein das Benutzungsrecht des
Mieters einschrédnkendes Recht zum Betreten des Mietgegenstandes nur in bestimmten Fallen zu, in welchen ein gerechtfertigtes Interesse
des Vermieters bestehe.

Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklarung und fuhrt im Ubrigen aus, dass ihres Erachtens die Regelung sachgerecht und
angemessen sei. Sie entspreche langjahriger Ubung bei Mietvertragen und werde allgemein so verstanden, dass der Vermieter
sein Besichtigungsrecht nur dann austbe, wenn es dafiir entsprechende Anlasse gebe.

Das Erstgericht flihrte aus, dass die Klausel vom_Nach der Judikatur zu 8 1096 ABGB sei

der Vermieter nur berechtigt, den Mietgegenstand zu besichtigen, wenn es im Interesse der Erhaltung oder der notwendigen Aufsicht
erforderlich sei.

Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsmeinung des Erstgerichtes an.

Die Revisionswerberin meint, dass die berechtigten Interessen des Mieters durch eine entsprechende Anmeldung gewahrt seien. Sie

Ubergeht damit die Judikatur, dass sich der Mieter Eingriffe in seine Bestandrechte durch den Hauseigentimer nur so weit gefallen lassen muss,
als sie die Ausubung seiner Mietrechte nicht wesentlich erschweren oder gefahrden (RIS-Justiz RS0020936). Dem Vermieter steht
grundséatzlich auch gegen den Willen des Mieters das Recht zu, den Bestandgegenstand zu betreten, soweit dies im Interesse der Erhaltung

des Hauses oder zur Austiibung der notwendigen Aufsicht erforderlich ist (RIS-Justiz RS0021509, Wirth in Rummel3, § 1098 ABGB Rz 10; Iro
in KBB, § 1098 ABGB Rz 4 mwN). Da mit der Klausel ein uneingeschranktes, auch grundloses, Besichtigungsrecht dem Vermieter eingerdumt
wird, ist sie groblich benachteiligend im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB. Eine Anmeldung des allenfalls grundlosen Besuches macht ihn

nicht rechtmafig.

Klausel 29:

Der Mieter verzichtet ausdricklich darauf, gegen Forderungen des Mietentgeltes gemal Punk V des Mietvertrags eigene
Geldforderungen aufrechnungsweise einzuwenden oder das Mietentgelt aus welchem Grund immer zurickzubehalten.

Die Beklagte verweist auf ihre Unterlassungserklarung. Dass dennoch Wiederholungsgefahr anzunehmen ist, wurde bereits ausgefuhrt.
Klausel 30:
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Admin
Hervorheben
Der Mieter ist nur mit Zustimmung des Vermieters berechtigt, an dem Mietgegenstand Um- und Einbauten sowie andere bauliche
Änderungen vorzunehmen.

Admin
Hervorheben
[Euphemismus, weil es für den Unternehmer ja gar kein dispositives Recht geben soll!]
dispositiven Recht zum Nachteil des Mieters abweiche.

Admin
Unterstreichen
Für diese generelle Abweichung von dem im § 1098 ABGB getroffenen Interessensausgleich gebe es keine sachliche
Rechtfertigung, weshalb die Klausel im Sinn des § 879 Abs 3 ABGB gröblich benachteiligend sei.

Admin
Hervorheben
Der Mieter nimmt zur Kenntnis, dass eine Hausordnung besteht und diese jederzeit den allgemeinen Bedürfnissen entsprechend angepasst
werden kann.

Admin
Hervorheben
[Trottelei pur! in einem Haus mit Mietern dürfen Hausordnungen nicht mehr geändert werden!]
Das Erstgericht führte aus, dass die Hausordnung ein Bestandteil des Vertrags sei und nicht nachträglich einseitig zum Nachteil des
Mieters abgeändert werden könne. Die Änderung sei im Sinne des § 6 Abs 2 Z 3 KSchG verpönt, weil die Einschränkung auf geringfügige
und zumutbare Änderungen nicht enthalten sei.


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Die mit der Errichtung und Vergebuhrung dieses Mietvertrages verbundenen Kosten und Gebuhren, insbesondere die Rechtsgeschaftsgeblhr,
sowie die Kosten fur die seitenweise Vergebiuhrung (Stempelmarken) tragt der Mieter.

Die Klagerin macht geltend, dass diese Klausel im Sinne des 8 6 Abs 3 KSchG intransparent sei und im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB
groblich benachteiligend, weil die den Mieter allenfalls treffende Kostenbelastung nicht abschéatzbar sei.

Die Beklagte verweist darauf, dass die Regelung aufgrund der Rechtslage nach dem GebuUhrengesetz fur jedermann nachvollziehbar sei.
Das Erstgericht wies das Klagebegehren in diesem Punkt ab und meinte, dass die mit der Vertragserrichtung verbundenen Kosten

den Gebuhrenvorschriften unterlagen. Die Regelung bezlglich der seitenweisen Vergebihrung komme nicht mehr zur Anwendung, weil
die Bestimmung bereits seit 1998 aufgehoben sei. Die Kosten fir die Vertragserrichtung seien somit im Vorhinein abschatzbar.

Das Berufungsgericht folgte der Argumentation des Erstgerichtes. Die Revision ist berechtigt.

In der gebotenen konsumentenfeindlichsten Auslegung ergibt sich eine Intransparenz nach 8 6 Abs 3 KSchG, weil keine Einschrankung auf die
far die Errichtung und Vergebihrung notwendigen Kosten vorgesehen ist. Es ist nicht sichergestellt, dass bei der Vergeblhrung nur

die rechtsgeschaftlichen Gebihren gemeint sind und darunter nicht auch Wegzeiten oder Kosten fir diverse Hilfsdienste subsumiert

werden koénnten. Es ist auch nicht klar, welche Errichtungskosten anfallen, namlich ob (oder welche) nicht anwaltlichen Vertreter (vgl den
hiezu einschrankenden Vertragspunkt betreffend die Kostentragung anwaltlicher Vertretung) oder Hilfspersonen Kosten verursachend
eingeschaltet werden. Die auf den Mieter zukommende Kostenbelastung ist daher aus der Klausel nicht erkennbar. Die leicht

Uberblickbare Vergebihrung nach dem Gesetz bildet nur einen Teil der hier zu Gibernehmenden Kosten. Bei Vertragsabschluss wird weder

die mogliche Hohe der Kosten genannt noch festgelegt, dass nur die zur Errichtung und Vergebihrung notwendigen Kosten zu ersetzen sind.
Die Klausel ist groblich benachteiligend (vgl zu den Betreibungskosten 5 Ob 266/02g, 5 Ob 227/98p).

Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind in diesem Punkt abzuandern.
Klausel 31:

Alle Ubrigen Einrichtungen des Mieters sind nach Wahl des Vermieters ganz oder teilweise unentgeltlich im Mietobjekt zu belassen oder vom
Mieter vor Zurlckstellen des Mietobjektes auf eigene Kosten zwecks Wiederherstellung des urspringlichen Zustandes zu entfernen. Die
Klagerin stitzt sich darauf, dass damit der Anspruch auf Aufwandersatz nach § 1097 ABGB zur Ganze abbedungen werde, ohne dass eine
sachliche Rechtfertigung dafir vorliege.

Die Beklagte fuhrt aus, dass die Klausel deswegen sachgerecht sei, weil der Mieter haufig auf eine vom Vermieter angebotene Ausstattung (etwa
in der Kiche) verzichte. Es musse dann fur den Vermieter mdglich sein, den bestimmungsgemalen Zustand bei Auszug des Mieters
herzustellen. Es obliege dem Mieter, zu beurteilen, ob es fur ihn zweckmaRig sei, die Wohnung selbst auszustatten. Im Ubrigen stehe die

Klausel im Zusammenhang damit, dass es vorangehend heil3e: ,Der Mieter ist verpflichtet, vor Zuruckstellung des Mietobjektes die von

ihm geschaffenen Einrichtungen und Adaptierungen, die ohne Schéaden der Substanz demontierbar sind, zu entfernen.” Die beanstandete
Regelung beziehe sich demnach nur auf solche Einrichtungen, die nicht ohne Schaden der Substanz demontierbar seien.

Das Erstgericht vertrat die Rechtsansicht, dass zwar ein vorweggenommener Verzicht auf den Ersatz von nutzlichen Aufwendungen durch
den Mieter zulassig sei, dem Mieter aber der Ersatz dieser notwendigen Aufwendungen aberkannt werde, auch wenn diese zum klaren
und Uberwiegenden Vorteil des Vermieters seien. Fur diese Abweichung vom dispositiven Recht lasse sich keine sachliche Rechtfertigung
finden, weshalb die Klausel nach § 879 Abs 2 ABGB grotblich benachteiligend sei.

Das Berufungsgericht schloss sich der Argumentation des Erstgerichtes an.

Soweit die Klausel bei jenen Mietvertragen, die dem Vollanwendungsbereich des MRG unterliegen, von der Bestimmung der 8 10 MRG abgeht,
ist sie schon deshalb gesetzwidrig, weil auf den Ersatzanspruch der Hauptmieter im Voraus nicht rechtswirksam verzichtet werden kann (8 10
Abs 7 MRG).

Bei Mietvertragen im Teilanwendungsbereich des MRG wird der Bestandnehmer als Geschaftsfuhrer ohne Auftrag betrachtet, wenn er auf
das Bestandstlick einen dem Bestandgeber obliegenden Aufwand (nach Anzeigeerstattung) oder einen nitzlichen Aufwand gemacht hat (8
1097 ABGB). Ein Verzicht auf Ersatz von Aufwendungen ist grundsatzlich im Vorhinein zuléssig (RIS-Justiz RS0020595), jedoch hinsichtlich
des notwendigen Aufwandes nur, soweit auch eine von § 1096 ABGB abweichende Instandhaltungsregel vereinbart werden kénnte (2 Ob
40/01y, RS0021155).

) AU Ind larg A au ba ) ingsanspru
Konsequenz ist, dass jedenfalls der Ersatz notwendiger Aufwendungen nicht abbedungen werden kann, weil ansonsten
der Gewahrleistungsanspruch des Konsumenten unterlaufen wirde, wenn er zur Selbsthilfe gegriffen hat. Die Klausel ist daher unwirksam.

Klausel 32:

Der Mietgegenstand ist bei Beendigung des Mietverhaltnisses, aus welchem Grund auch immer in ordnungsgeméaflRem Zustand, dh wie

bei Mietbeginn tbernommen, jedenfalls neu ausgemalt zurtickzustellen. Ansonsten ist der Vermieter berechtigt, die

diesbeziglichen Instandhaltungskosten dem scheidenden Mieter in Rechnung zu stellen. Die Klagerin bringt vor, dass ein Versto3 gegen 88

1096 und 1109 ABGB vorliege, der grdblich benachteiligend fur den Mieter sei. Die Beklagte wendet ein, dass diese Regelung sachgerecht sei.

Das Erstgericht verweist darauf, dass damit die gesamte Erhaltungspflicht auf den Mieter Gberwalzt werde, wodurch er groblich benachteiligt werde.

Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsmeinung des Erstgerichtes an.

Die Ansicht der Revision, dass mit der Klausel der Mieter nur zu einem moglichst schonenden Gebrauch angehalten werden solle, entspricht
nicht dem Text. Bei der gebotenen konsumentenfeindlichsten Auslegung musste der Mieter jegliche Gebrauchsspuren, die noch so unerheblich
sein mogen, beseitigen. Im Ubrigen wird damit gegebenenfalls auch die Erhaltungspflicht des Vermieters iiberwéalzt, was im
Vollanwendungsbereich des MRG gegen 8 3 MRG, im Teilanwendungsbereich bei einem Konsumenten gegen § 9 Abs 1 KSchG versto3t. Dazu
wird auf die Ausfiihrungen zu den Klauseln 1, 23 und 31 verwiesen. Weiters erfolgt auch im letzten Satz der Klausel keine Einschrankung auf
die unbedingt notwendigen Kosten, was groblich benachteiligend ist.

Klausel 33:

Der Mieter verzichtet hinsichtlich der von ihm vorgenommenen Investitionen auf jeden Ersatzanspruch gegentiber dem Vermieter.

Davon ausgenommen sind Aufwendungen, fur die der Vermieter einen Ersatzanspruch ausdrucklich schriftlich anerkannt hat. Die Klagerin
sttzt sich darauf, dass die Klausel gegen § 10 Abs 3 KSchG verstol3e und ohne sachlichen Grund von der dispositiven Bestimmung des §
1097 ABGB abgehe.

Die Beklagte verweist zur Frage der Schriftlichkeit auf ihr Vorbringen zu Klausel 2. Im Ubrigen habe der Vermieter keinen Einfluss darauf,
welche Investitionen vom Mieter vorgenommen wirden; es sei sachgerecht, dass dem Vermieter nicht einseitig eine
Aufwandersatzpflicht aufgedrangt werde. Aufl3erhalb des 8 10 MRG sei ein Verzicht auf den Ersatz von Aufwendungen im vorhinein
grundséatzlich zulassig.

Das Erstgericht erkannte einen Versto3 gegen 8 10 Abs 3 KSchG und_ was

groblich benachteiligend im Sinne des § 879 Abs 3 ABGB sei. Im Ubrigen verwies es auf seine Ausfilhrungen zu Klausel 31. Das
Berufungsgericht verwies auf seine Ausfuhrungen zu 8 10 Abs 3 KSchG und zu Klausel 31.

Auch der Oberste Gerichtshof verweist auf seine Ausfuhrungen zu 8 10 Abs 3 KSchG zu Klausel 2 und zum Ausschluss der Ersatzanspriche
des Mieters gemafl 8 10 MRG bzw § 1097 ABGB zu Klausel 31.

Klausel 34:

In diesem Zusammenhang vereinbaren die Vertragsteile - ungeachtet dartiber hinausgehender Anspriche - eine nicht dem
richterlichen MaRigungsrecht unterliegende Konventionalstrafe in der Hohe von drei dann aktuellen Bruttomonatsmieten, falls das
Bestandobjekt vom Mieter nicht zum vereinbarten oder gerichtlich festgesetzten Raumungstermin Ubergeben wird.

Die Beklagte beruft sich auf ihre Unterlassungserklarung. Auch insoweit ist auf die Ausfilhrungen zur Wiederholungsgefahr zu verweisen.
Klausel 35:

Eine unwirksame Bestimmung ist von den Vertragspartnern durch eine andere giltige und zuldssige Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn
und Zweck der weggefallenen Bestimmung entspricht (Teil 2; die Abweisung des Teils 1 wird von der Revision der Klagerin nicht bek&dmpft).
Die Klagerin macht einen Versto3 gegen § 879 Abs 3 ABGB geltend, weil die Vertragsbestimmungen bis an die Grenze der

Rechtswidrigkeit aufrecht erhalten werden sollten.

Die Beklagte wendet ein, es handle sich um eine sogenannte ,salvatorische" Klausel, die den anerkannten Grundsatzen der
erganzenden Vertragsauslegung entspreche. Selbst wenn diese Klausel fehlte, ware im Fall einer unwirksamen Bestimmung auf Grundlage des
zu vermutenden Willens redlicher Vertragsparteien wie festgelegt vorzugehen.
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Admin
Unterstreichen
Die Klausel unterscheidet zwischen nützlichen und notwendigen Aufwendungen nicht und lässt außer Betracht, dass § 1096 Abs 1 ABGB, wie
schon zu den Klauseln 1 und 23 dargestellt, einen nach § 9 Abs 1 KSchG nicht ausschließbaren Gewährleistungsanspruch darstellt.

Admin
Hervorheben
Alle übrigen Einrichtungen des Mieters sind nach Wahl des Vermieters ganz oder teilweise unentgeltlich im Mietobjekt zu belassen oder vom
Mieter vor Zurückstellen des Mietobjektes auf eigene Kosten zwecks Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes zu entfernen. Die
Klägerin stützt sich darauf, dass damit der Anspruch auf Aufwandersatz nach § 1097 ABGB zur Gänze abbedungen werde, ohne dass eine
sachliche Rechtfertigung dafür vorliege.

Admin
Hervorheben
Der Mietgegenstand ist bei Beendigung des Mietverhältnisses, aus welchem Grund auch immer in ordnungsgemäßem Zustand, dh wie
bei Mietbeginn übernommen, jedenfalls neu ausgemalt zurückzustellen. Ansonsten ist der Vermieter berechtigt, die
diesbezüglichen Instandhaltungskosten dem scheidenden Mieter in Rechnung zu stellen.

Admin
Hervorheben
Der Mieter verzichtet hinsichtlich der von ihm vorgenommenen Investitionen auf jeden Ersatzanspruch gegenüber dem Vermieter.
Davon ausgenommen sind Aufwendungen, für die der Vermieter einen Ersatzanspruch ausdrücklich schriftlich anerkannt hat. Die Klägerin
stützt sich darauf, dass die Klausel gegen § 10 Abs 3 KSchG verstoße und ohne sachlichen Grund von der dispositiven Bestimmung des §
1097 ABGB abgehe.

Admin
Hervorheben
[Preis-/Leistungsverhältnis bzw Kalkulationsüberlegungen des Unternehmers sind für diese Einfaltspinseln "nicht sachlich"!]
ein sachlich nicht gerechtfertigtes Abweichen von § 1097 ABGB


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

Das Erstgericht fuhrte aus, dass verbotene und unzulassige Klauseln naturgemaf nicht wirksam durch zweckgleiche ersetzt werden kdnnten,
weil diese ebenso unzulassig seien. Es sei daher unklar, was damit gemeint sei, wodurch gegen den Transparentgebot verstolien werde.
Das Berufungsgericht schloss sich der Rechtsansicht des Erstgerichtes an.

Die Vorinstanzen haben zutreffend erkannt, dass der Zweck einer unwirksamen Bestimmung kaum denkbar durch eine zul&ssige
Bestimmung erreicht werden kann. Abgesehen davon ist die Bestimmung deshalb im Sinn des 8§ 6 Abs 3 KSchG intransparent, weil sich der
Mieter zur Abgabe einer ihm nicht vorhersehbaren Erklarung und Abéanderung des Vertrages verpflichten soll, wobei nicht vom Horizont

der ,redlichen” Vertragsparteien ausgegangen werden soll, sondern vom unzulassigen Sinn und Zweck der Bestimmung.

Klausel 36:
Allfallige vor Abschluss dieses Vertrages schriftlich oder mindlich getroffene Vereinbarungen verlieren bei Vertragsabschluss ihre Giltigkeit.

Die Klagerin stiitzt sich darauf, dass die Klausel gegen 8§ 10 Abs 3 KSchG verstoRe. Uberdies sei dies eine nachteilige Bestimmung
ungewohnlichen Inhalts im Sinne des 8 864a ABGB, weil auch solche Vereinbarungen aufgel6st wirden, deren Inhalt dem Mietvertrag selbst
gar nicht widersprechen.

Die Beklagte bestreitet diesen Verstol3, weil mit der Klausel lediglich klargestellt werden solle, dass keine der Parteien durch im Rahmen
von Vertragsverhandlungen gemachte Erklarungen gebunden sein solle. Nur der unterfertigte Mietvertrag enthalte eine abschlielende Regelung.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Der Mieter durfe darauf vertrauen, dass friher getroffene Vereinbarungen uber
Regelungsbereiche, die vom Mietvertrag nicht erfasst wirden, weiter bestiinden. Eine Abweichung davon stelle eine grobliche Benachteiligung dar.

Das Berufungsgericht bestatigte die Entscheidung. Es bestehe ein VerstoR nach 8 10 Abs 3 KSchG, unabhangig vom Zeitpunkt der
formlosen Erklarung und von einer Reziprozitat.

Nach § 10 Abs 3 KSchG darf die Rechtswirksamkeit formloser Erklarungen des Unternehmers vertraglich nicht ausgeschlossen werden (siehe
zu Klausel 2). Wird nun wie hier vereinbart, dass nicht in den Mietvertrag aufgenommene Vereinbarungen des Vermieters, seien dies

nun schriftliche oder mindliche, nicht gelten, so liegt darin auch ein Versto3 gegen 8 10 Abs 3 KSchG, weil die Erklarung des Vermieters
auBBerhalb eines bestimmten schriftlichen Vertragswerks als unwirksam definiert werden soll.

Klausel 37:

Eine Anderung dieses Vertrages bedarf zur Gultigkeit der Schriftform, das Abgehen vom Formerfordernis der Schriftform kann nur
schriftlich erfolgen.

Die Klagerin macht einen Verstof3 nach § 10 Abs 3 KSchG geltend.
Es gelten die Ausfuhrungen zu Klausel 2.
Klausel 38:

Es herrscht Willenstbereinstimmung, dass der Mietvertrag erst nach Setzung der Unterschriften des Mieters und des Vermieters
Rechtsgiultigkeit erlangt.

Die Klagerin macht einen Verstof3 nach 8 10 Abs 3 KSchG geltend. Die Beklagte bestreitet dies. Die Klausel diene vor allem dem Schutz
der Interessen des Mieters.

Das Erstgericht gab der Klage statt und sprach aus, dass ein Verstol3 nach § 10 Abs 3 KSchG vorliege, da in dieser Klausel ein
mundlicher Vertragsabschluss ausgeschlossen sei.

Das Berufungsgericht bestatigt diese Rechtsansicht. Die Ansicht der Revisionswerberin, dass sich 8 10 Abs 3 KSchG ausschliellich
auf Nebenabreden, nicht aber auf den Vertragsabschluss selbst beziehe, steht mit dem Gesetzestext im Widerspruch, der ganz allgemein
auf Erklarungen abstellt. Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen zu Klausel 2.

Klausel 39:
Vorstehender Vertrag wurde vor der Unterfertigung gelesen und erértert; bezuglich aller Vertragspunkte wurde Ubereinstimmung erzielt.

Die Klagerin bringt vor, dass die Klausel gegen 8 6 Abs 1 Z 11 KSchG im Hinblick auf 8 6 Abs 2 KSchG und § 864a ABGB verstol3e. Sie
fingiere, dass der gesamte Text des Vertragsformblattes vor Unterfertigung mit dem Verbraucher ausdrucklich erértert und von ihm
zustimmend zur Kenntnis genommen worden sei. Damit solle die Beweislast dafur, dass die einzelnen Klauseln ausgehandelt worden seien, auf
den Verbraucher tberwalzt werden.

Die Beklagte bringt vor, dass diese Regelung der tatséchlich gelibten Vorgangsweise bei Vertragsabschluss entspreche. Die von der
Klagerin behauptete Fiktion eines Vertragsgespraches werde bestritten. Das Erstgericht bejahte den Verstol3 gegen 8 6 Abs 1 Z 11 KSchG.
Das Berufungsgericht schloss sich der Argumentation des Erstgerichtes an.

Es ist im Wesentlichen auf die Ausfiihrungen zu § 6 Abs 1 Z 11 KSchG zu den Klauseln 1 und 22 zu verweisen. (SilGSaiZICHNICOD

namlich dass die Vertragspunkte zur Kenntnis genommen und einzeln erdértert
wurden und der Mieter mit ihnen allen einverstanden war. Damit wird die gemaR 8§ 6 Abs 2 KSchG und gemal § 864a ABGB den
Unternehmer treffende Beweislast dafiir, dass die Klauseln im Einzelnen ausgehandelt wurden bzw der Verbraucher besonders auf
bestimmte Vertragspunkte hingewiesen wurde, auf den Verbraucher Giberwalzt. Die Klausel versto3t daher gegen § 6 Abs 1 Z 11 KSchG.

Zum Verdffentlichungsbegehren

Die Klagerin begehrt - soweit dies noch fur das Revisionsverfahren von Relevanz ist - die Erméchtigung, das Urteil wie in Punkt Il des
Spruches beschrieben zu verotffentlichen. Es bestehe ein Interesse der Verbraucher und Mieter als Gesamtheit, aufgeklart zu werden, dass die
von der Beklagten verwendeten Klauseln gesetzwidrig seien. Die Beklagte wendet dagegen ein, dass die Vertffentlichung dazu diene, das
Publikum Uber einen bestimmten Gesetzesverstol3 aufzuklaren, der auch in Zukunft noch nachteilige Auswirkungen besorgen lasse. Die
Beklagte habe im GroRraum Wien im Vergleich zur Gesamtanzahl aller Mietvertrage an Wohnungen einen &ufierst geringen Anteil. Die
betroffenen Mietvertriage hatten keineswegs die Offentlichkeit erreicht und es bestehe daher auch kein Bedarf an der Veroffentlichung.

Das Verdoffentlichungsbegehren sei zur Ganze abzuweisen.

Das Erstgericht gab (insoweit) dem Veroffentlichungsbegehren statt und fuhrte aus, dass die Klauseln in einer unbestimmten Anzahl von Fallen
- fast ausschlie3lich im Raum Wien - Verwendung gefunden hatten, sodass die begehrte Veroffentlichung in der Regionalausgabe der Zeitung
flr Wien angemessen sei.

Das Berufungsgericht bestatigte die Entscheidung und fuhrte aus, dass die Beklagte die missbrauchlichen Klauseln systematisch empfehle und
in einer unbestimmten Anzahl von Féallen, GUberwiegend im Raum Wien, verwende. Somit sei die Veroffentlichung angemessen.

8§ 30 Abs 1 KSchG ordnet an, dass unter anderem 8 25 Abs 3 bis 7 UWG fur die Verbandsklage sinngemaf zu gelten hat. GemaR § 25 Abs 3
UWG hat das Gericht der obsiegenden Partei, wenn diese daran ein berechtigtes Interesse hat, auf Antrag die Befugnis zuzusprechen, das
Urteil innerhalb einer bestimmten Frist auf Kosten des Gegners zu verdéffentlichen. Die Urteilsveroffentlichung dient der Sicherung

des Unterlassungsanspruches und soll nicht nur eine schon bestehende unrichtige Meinung stéren, sondern auch deren weiteres
Umsichgreifen hindern, also der Aufklarung des Publikums dienen (RIS-Justiz RS0079764). Sie soll im Interesse der Offentlichkeit den
VerstoRR aufdecken und die beteiligten Verkehrskreise Uber die wahre Sachlage aufklaren (RIS-Justiz RS0079820). Die Berechtigung des
Begehrens hangt davon ab, ob ein schutzwirdiges Interesse an der Aufklarung des Publikums im begehrten Ausmaf besteht (RIS-

Justiz RS0079737). Das Vorbringen in der Revision, dass die Beklagte lediglich einen geringfuigigen Anteil an Wohnungen im Wiener Raum
betreue, ist mit den erstgerichtlichen Feststellungen nicht zu vereinbaren. Aufgrund der (absolut gesehen) Vielzahl der von ihr im Namen
der Vermieter abgeschlossenen Mietvertrage im Wiener Raum ist die Urteilsverdffentlichung, wie sie zugesprochen wurde, zur Aufklarung
der beteiligten Verkehrskreise geboten und angemessen. Die Kostenentscheidung griindet sich im erstinstanzlichen Verfahren auf 8 43 Abs 2
ZPO. Die Klagerin unterlag nur mit einem geringfuigigen Teil ihres Anspruchs.

Im Rechtsmittelverfahren basiert die Kostenentscheidung auf §8 50, 43 und 41 ZPO. Die Klagerin obsiegte im Berufungsverfahren mit 80 %
ihres Anspruches (4 von 5 Punkten) und im Revisionsverfahren zur Ganze. Die Bemessungsgrundlage betragt bei den
Rechtsmittelbeantwortungen jeweils nur EUR 23.999,99, was beim Kostenzuspruch zu berulcksichtigen ist.

Schlagworte

Kennung XPUBL - XBEITR Diese Entscheidung wurde verdffentlicht in Zak 2007/45 S 34 - Zak 2007,34 = Wilhelm, ecolex 2007,1 = JBI 2007,181
= = Rosifka, ecolex 2007,161 = RZ 2007,96 EU105, 106, 107, 108 - RZ 2007 EU105 - RZ 2007 EU106 - RZ 2007 EU107 - RZ 2007 EU108 =
JAP 2006/2007/37 S 241 (Reidinger/Dirrheimer) - JAP 2006/2007,241 (Reidinger/Dirrheimer) = Riss, wobl 2007,62 = wobl 2007,74/26 -

wobl 2007/26 = Bohm/Graf, immolex 2007,102 = Béhm, immolex 2007,134 = Bohm, immolex 2007,166 = Rosifka, ecolex 2007,233 =

RdW 2007/233 S 209 - RdW 2007,209 = Kothbauer, ImmZ 2007,237 = Riss, RdW 2007/403 S 395 - Riss, RdW 2007,395 = Prader/Kuprian,
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Admin
Hervorheben
Allfällige vor Abschluss dieses Vertrages schriftlich oder mündlich getroffene Vereinbarungen verlieren bei Vertragsabschluss ihre Gültigkeit.

Admin
Hervorheben
Es herrscht Willensübereinstimmung, dass der Mietvertrag erst nach Setzung der Unterschriften des Mieters und des Vermieters
Rechtsgültigkeit erlangt.

Admin
Hervorheben
[Die Bestätigung des Mietzinses durch Unterschrift ist also auch eine Tatsachenbestätigung zulasten des Konsumenten!]
Grundsätzlich liegt
eine Tatsachenbestätigung zu Lasten des Konsumenten vor

Admin
Hervorheben
Eine Änderung dieses Vertrages bedarf zur Gültigkeit der Schriftform, das Abgehen vom Formerfordernis der Schriftform kann nur
schriftlich erfolgen.


RIS - 70b233/06z 70b78/06f 70..., ... - Rechtssatz - Justiz (OGH, OLG, LG, BG, AUSL)

RdAW 2007/477 S 458 - Prader/Kuprian, RdW 2007,458 = B6hm, immolex 2007,262 = Riss, ecolex 2008,31 = HS 37.354 = HS 37.363 =
HS 37.386 = HS 37.452 = HS 37.456 = Vonkilch, wobl 2009,209 = immolex 2009,216 (Béhm, tabellarische Judiakturtbersicht) = Pletzer,
Zak 2009/591 S 363 - Pletzer, Zak 2009,363 XPUBLEND

Anmerkung
E82198 70b78.06f

Zuletzt aktualisiert am
12.11.2009

Dokumentnummer
JJT_ 20061011 OGHO0002_00700B00078 06F0000_000

Diesen Rechtssatz zu den Favoriten hinzufiigen

Hauptdokument

€] [

Gericht Dokumenttyp
OGH Rechtssatz

Rechtssatznummer
RS0121436

Geschaftszahl
70b78/06f

Entscheidungsdatum
11.10.2006

Norm
KSchG §28

Rechtssatz

Wenn eine Hausverwalterin dem Mieter gegenuber wie ein Vermieter auftritt, die von ihr selbst entwickelten Vertrags-Textbausteine
verwendet, Uber Rechtsfragen im Zusammenhang mit Anderungswiinschen entscheidet, von den Vermietern zum Abschluss und zur Auflésung
von allen die Liegenschaft betreffenden Vertragen, insbesondere Mietvertragen, bevollmachtigt ist und die entworfenen Vertragsformblétter bei
der Vereinbarung mancher Vermieterrechte der (vermeintlichen) Erleichterung ihrer Verwaltungstétigkeit dienen, ist sie als Verwenderin

zu beurteilen. Ist aber ausnahmsweise ein Vertreter - wie hier der Hausverwalter - Verwender, so muss ihm konsequenterweise auch das
Berufen auf die von ihm verfassten Klauseln im geschéaftlichen Verkehr untersagt werden. Nur so ist auch bei Altvertragen gewahrleistet, dass
die Beklagte bei ihrer Verwaltungstatigkeit den Konsumenten die inkriminierten Klauseln nicht vorhalten, sich eben darauf nicht wirksam
berufen kann.

Entscheidungstexte
o 7 Ob 78/06f

Entscheidungstext OGH 11.10.2006 7 Ob 78/06f

Dokumentnummer
JJR_20061011_OGHO0002_00700B00078_06F0000_007

Diesen Rechtssatz zu den Favoriten hinzufiigen

Hauptdokument

€ [

Gericht Dokumenttyp
OGH Rechtssatz
Rechtssatznummer

RS0119802

Geschaftszahl

30b221/04b; 70b78/06f

Entscheidungsdatum
26.01.2005

Norm
ABGB 8879 Bllk: ABGB 81335

Rechtssatz

Auch auf Vertrag beruhende Verzugszinsen unterliegen genauso wie Darlehens- oder Kreditzinsen den Grenzen der Sittenwidrigkeit.
Einerseits enthalt die Bestimmung des 8§ 1335 ABGB durch das Verbot des ultra alterum tantum eine Art "Wuchergrenze", weil rickstandige
Zinsen das uneingeklagte Kapital nicht tbersteigen dirfen; andererseits kdnnte auch bei Fehlen der in 8 879 Abs 2 Z 4 ABGB

genannten Voraussetzungen bei auffallendem Missverhaltnis der beiderseitigen Leistungen Sittenwidrigkeit des Vergleichs nach § 879 Abs 1
ABGB vorliegen, wenn ein zusatzliches diesen Mangel ausgleichendes Element der Sittenwidrigkeit hinzutritt, wie etwa die flr den

anderen erkennbare Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz des Anfechtenden.

Entscheidungstexte
o 3 0Ob 221/04b

Entscheidungstext OGH 26.01.2005 3 Ob 221/04b
Veroff: SZ 2005/9
o 7 Ob 78/06f

Entscheidungstext OGH 11.10.2006 7 Ob 78/06f

Auch; nur: Auch auf Vertrag beruhende Verzugszinsen unterliegen genauso wie Darlehens- oder Kreditzinsen den Grenzen der
Sittenwidrigkeit. (T1); Beisatz: Hier: Klausel in einem Mietvertragsformular eines Hausverwaltungsunternehmen, welche eine Zinsenbelastung
von Uber 60 % pro Jahr vorsieht. (T2)
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